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Bei diesem Leitfaden handelt es sich um eine mit dem

Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie der
DGUV

Sachgebiet Explosionsschutz

abgestimmte Schrift.

Dieser Leitfaden wird in der Beispielsammlung der DGUV-Regel 113-001 (BG-Regel
104), , Beispielsammlung zur Einteilung explosionsgefahrdeter Bereiche in Zonen
nach TRGS 722, Anlage Pkt. 2* unter der Ziffer 5.25 gefiihrt.
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Anmerkungen:

Die Texte und Abbildungen in dieser Publikation wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Fur Fehler
kann jedoch keine Verantwortung tbernommen werden. Letztendlich maRgebend sind im
Einzelfall immer die Anordnungen der zustandigen staatlichen Stellen und der Praventions-
abteilung der Berufsgenossenschatft.

Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermalien auf Frauen und Mé&nner, auch wenn
dies wegen der besseren Verstandlichkeit in der Schreibweise nicht immer zum Ausdruck
kommt.

Die Weitergabe des Leitfadens zu Planungs- und Schulungszwecken ist zulassig und er-
winscht.

Der Leitfaden ist auch in elektronischer Form erhaltlich.

Ausgabe 03/2021 -2-



Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und Verarbeitung von Zucker

Inhaltsverzeichnis

Y o ] oY= 0 =T S 01 o USRS 5
2 Grundsatzliche Betrachtungen ... 6
3 Voraussetzungen flr eine StaubexploSion ........ccccoviiiiiiiiiiciii e, 8
4  Definitionen, Zoneneinteilung und Beispiele ... 9
o R B 1= {11110} 1T o 9
4.2  Beispiele flr ZoneneinteiluNg ...........cooeuuiuiiiiieeiiieci e 10

5 Auswahl von Geraten und SChUutZSYStEMEN .......ccooeeeeiiiiiiiiiiii e 12
6 GefahrdungsSbeurteilung ... 15
7 SchutzmalRnahmen gegen StaubexploSioNen........ccccoovveiiiiiiiiiiii e, 20
7.1  Vermeiden von explosionsfahigen Atmospharen.........cccccccoooviiiiiiiiii e, 21
7.2  Vermeiden wirksamer ZUndquellen ..o 22
7.2.1 Heil3e ODerflAChEN ... .. e 23
7.2.2  Flammen und heil3e Gase, einschl. heiRer Partikel ...........cccccvvviiiiiiinnnnnnn. 24
7.2.3 Mechanisch erzeugte FUNKEN ... 24
7.2.4  ElektrisSche ANlagen ... 25
7.2.5 Statische EIeKLNZItat.............vueiiiieiee e e 26
7.2.6 Beispiele fur Manahmen zur Vermeidung von Zindquellen ...................... 29

7.3 Konstruktiver EXpIOSIONSSCRULZ.........ccooeeiiiiiiiiie e 33
7.3.1 EXPlOSIONSTESIE BAUWEISE.......uviiiiiiiiiiiiiiiiiii s 34
7.3.2 EXPloSIoNSArUCKENTIASTUNG. ... ..uvvriiiiiiiiiiiiiiiiii s 35
7.3.3 EXplosionsunterdrliCKUNG ...........uuiiieeeriiiecce e eeeeeens 36
7.3.4  Explosionstechnische EntKOPPIUNG .......coooeeiiiiiiiiiiiiie e 36
7.3.5  Beispiele fir Ma3nahmen des konstruktiven Explosionsschutzes............... 37

8 Bauliche MalBNahMeEN ...........ouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiei i aesennnrennnnnes 41
9 Organisatorische Malnahmen ..........ccoiiiiiiiiiii e 42
9.1 KeNNZEICNNUNG ... 42
9.2 Reinigung uUnd WaTUNG ....cooooieeiieeeeeeeee e 42
9.3  Prifung und INSTANASEIZUNG ......ovuuniiiiiiiiieicee e 43
9.3.1  ArbeitSMIttel ........ooviiiiii 43
9.3.2 Uberwachungsbedurftige Anlagen ...........ouveiiiiieiiiieii e 43

9.4  Betriebsanweisung, UNtErWeISUNG ........cciviiiiimiiiieeeeeeeeiiiae e e e e e e e eeeeennns 46
9.5  Arbeitsfreigabe ... 46
9.6  EXplosionssChUtZAOKUMENT...........uuiiii e e 47
10 ANnhang (AlIgEMIEIN ...ue e e e e 49
10.1 Begriffsbestimmungen, KenngrofRen (flr brennbaren Staub) ...........cccccccceeeee 49
10.2 Explosionsereignisse (Zundquellenschwerpunkte)..........oouuvvieeieeeriveeiiiiinieeeeeee, 54
10.3 Explosionsereignisse (Anlagenschwerpunkte) ...........cccoeevviiiiiieeereeeiiiiiniieeeeeeenns 55
10.4 Explosionsentkopplung in Aspirationsleitungen.............cccoooeiiiii i 56
10.5 Druckverlauf beim Einsatz der Explosionsunterdrickung............cccceevvveinnnneeee. 57

Ausgabe 03/2021 -3-



Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und Verarbeitung von Zucker

10.6 Schnellschlussschieber zur Explosionsentkopplung..........ccccceeeieeeriiiiiiiinieeeeeee, 58
10.7 Zellenradschleuse zur Explosionsentkopplung..........coovvvviiiiiiiiieevcceice e 59
10.8 Entlastungsschlot zur Explosionsentkopplung..........oooovveiiiiiiiniiiiiice e 60
10.9 Explosionsdruckfeste und explosionsdruckstol3feste Konstruktion..................... 61
10.10 Erlaubnisschein fur Arbeiten in explosionsgefahrdeten Bereichen ..................... 62
10.11 Muster-Gliederung Explosionsschutzdokument..............coiiiiiiiiiiiiiiiineeeeee 63
10.12 Zusammenfassendes Explosionsschutzdokument............cccccooiiieiiiiiiinnnneeeee. 66
11 Anhang (ZUCKEerstaub) ... 67
11.1 Brenn- und Explosionskenngrof3en von Zuckerstaub ...........ccccoooooviviiinn, 67
11.2 Ubliche Zoneneinteilungen fiir ZUCKErstaub ...........cc.cccveeeeveeeieeecce e 71
12 Anhang (Schnitzel- und Pelletstaub) .........cccooi i, 73
12.1 Brenn- und Explosionskenngrdf3en von Schnitzel- und Pelletstaub.................... 73
12.2 Ubliche Zoneneinteilungen fir Schnitzel- und Pelletstaub...............ccccccceeeieee. 74
13 LiteraturVerZeiChNiS ... oo 76
13.1 Vorschriften, Regeln und Informationen der Unfallversicherungstrager.............. 76
13.2 Europaische RIChHNIEN.........coooii e 76
13,3 GBSBIZE .o et e e aeaaas 77
R Y =T {0 o |11 oo 1T o I 77
13.5 TeChniSCNEe REQEIN ....coveiiiii e e e e e e e eaaaaes 77
S TG (o] 1 1< o TP 79
13.7  SONSHQGE SCRMIEN ....eeiiiiiiiiii et 79
13.8 Datenbanken und andere Informationsquellen im Internet .............cccccccvvvinnnnnnns 80
13.9 Weitere flr die Erarbeitung des Kataloges verwendete Quellen......................... 81
14 BezugsSqUEIIEN ... e 83

Ausgabe 03/2021 -4 -



Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und Verarbeitung von Zucker

1 Vorbemerkung

Dieser Leitfaden wurde von einem von der BG Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)
gebildeten Arbeitskreis, zusammen mit Vertretern der Zuckerindustrie und der BG Nah-
rungsmittel und Gastgewerbe (BGN), erstellt. Dabei wurden die Erkenntnisse vieler bekannt
gewordener Zuckerstaubexplosionen im In- und Ausland, die Forschungsergebnisse Uber
Staubexplosionen und die Anforderungen an ExplosionsschutzmalRnahmen aufgrund staat-
licher und berufsgenossenschaftlicher Vorschriften sowie weiterer anerkannter Regeln der
Technik bericksichtigt.

Mit dieser Zusammenstellung soll fur die Planung, die Herstellung und den Betrieb von Ma-
schinen, Anlagen und Einrichtungen fiir die Zuckerindustrie eine Hilfe bei der Beurteilung
einer Staubexplosionsgefahr und bei der Auswahl geeigneter ExplosionsschutzmafRnahmen
gegeben werden.

Fur das Inverkehrbringen von Gerdten und Schutzsystemen im Sinne der Richtlinie
2014/34/EU" ist ein Konformitatsbewertungsverfahren nach dieser Richtlinie durchzufiihren.

Der Leitfaden befasst sich mit den Explosionsgefahren durch Zucker-, Schnitzel- und
Pelletstaub.

Der Leitfaden erhebt nicht den Anspruch, Patentlosungen fur alle Félle der Praxis zu bieten.
Vielmehr soll er die Systematik bei der Beurteilung von Gefahren und dem Abschétzen von
Risiken verdeutlichen und Losungsansatze fir Explosionsschutzkonzepte aufzeigen. Dort,
wo hinreichende Erkenntnisse fir zulassige Verallgemeinerungen zu den Schutzmalf3nah-
men vorliegen, wird dies bertcksichtigt.

1 RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Feb-
ruar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir Gerate und Schutzsys-
teme zur bestimmungsgemafen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
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2 Grundsatzliche Betrachtungen

Der Staubexplosionsschutz stellt fir die Zuckerindustrie eine elementare Voraussetzung fir
den sicheren Betrieb der zuckergewinnenden und -verarbeitenden Produktionsanlagen dar.
Explosionsereignisse haben oft schwerwiegende Konsequenzen fiur die Anlagen und die
direkt oder indirekt betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher muss diesem Aspekt
des vorbeugenden Arbeitsschutzes besondere Bedeutung beigemessen werden. Auch auf
diesem Gebiet gilt die alte Erfahrung, dass Versaumnisse, die in der Planungsphase ge-
macht werden, spater mit einem ungleich gréRReren finanziellen und personellen Aufwand
wieder wettgemacht werden missen. Dieser Erkenntnis tragt auch die rechtliche Konzeption
des Arbeitsschutzes in Deutschland Rechnung.

Der Explosionsschutz wird in Deutschland maf3geblich durch folgende Verordnungen gere-
gelt:

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) regelt u. a. die Schutzmafl3nahmen fir Beschéftigte
bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen. Rechtliche Grundlage der Gefahrstoffverordnung ist das
Chemikaliengesetz (ChemG).? Explosionsfahige Staub-Luft-Gemische (z.B. Zuckerstaub)
sind Gefahrstoffe im Sinne der GefStoffV. Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
regelt u. a. die Bereitstellung und die Benutzung von Arbeitsmitteln, wie z. B. Geraten und
Schutzsystemen zur Verwendung in explosionsgeféahrdeten Bereichen und enthélt vorran-
gig Betriebsbestimmungen, die vom Arbeitgeber und / oder vom Betreiber zu erflllen sind.
Die BetrSichV regelt die Anforderungen an die Prifungen zum Explosionsschutz. Rechtliche
Grundlage der Betriebssicherheitsverordnung ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG).3

Die Explosionsschutzprodukteverordnung (11. ProdSV) regelt in Umsetzung der RL
2014/34/EU das Inverkehrbringen von Geréaten, Schutzsystemen, Komponenten, Sicher-
heits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen fur explosionsgefahrdete Bereiche und enthalt Be-
schaffenheitsanforderungen, die vom Hersteller zu erfiillen sind. Rechtliche Grundlage der
Explosionsschutzprodukteverordnung ist das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).*

Die Sammlung technischer Regeln fur das Vermeiden der Gefahren durch explosionsfahige
Atmosphéare mit Beispielsammlung zur Einteilung explosionsgeféahrdeter Bereiche in Zonen;
Explosionsschutz-Regeln (EX-RL), (DGUV Regel 113-001) beinhaltet u. a. folgende techni-
sche Regeln:

e TRBS 1112 »Instandhaltung«

e TRBS 1112 Teil 1 »Explosionsgefahrdungen bei und durch Instandhaltungsarbei-
ten - Beurteilungen und Schutzmaf3nahmen«

e TRBS 1201 »Prufungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und tiberwachungsbe-
durftigen Anlagen®«

e TRBS 1201 Teil 1 »Prifung von Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen«

e TRBS 1201 Teil 3 »Instandsetzung an Geraten, Schutzsystemen, Sicherheits-,

2 Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen; Chemikaliengesetz (ChemG)

3 Gesetz {iber die Durchfilhrung von MaRnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes der Beschéftigten bei der Arbeit; Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

4 Gesetz Uber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt; Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
5 Der Begriff ,Uberwachungsbedurftige Anlage” ist eine Besonderheit in der Gesetzgebung der Bun-
desrepublik Deutschland.
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Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU«
TRGS 720 »Gefahrliche explosionsfahige Gemische — Allgemeines«

TRGS 721 »Gefahrliche explosionsfahige Gemische — Beurteilung der Explosions-
gefahrdung«

TRGS 722 »Vermeidung oder Einschrankung geféhrlicher explosionsfahiger Gemi-
sche«

TRGS 723 »Gefahrliche explosionsfahige Gemische — Vermeidung der Entzin-
dung gefahrlicher explosionsféahiger Gemische«

TRGS 724 »Gefahrliche explosionsfahige Gemische — MaRnahmen des konstrukti-
ven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenk-
liches Maf3 beschranken«

TRGS 725 »Gefahrliche, explosionsfahige Atmosphére - Mess-, Steuer- und Re-
geleinrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmalnahmen«

TRGS 727 »Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen«

Weitere Schriften, wie z. B. das Regelwerk der DGUV mit ihren Vorschriften, Regeln, Infor-
mationen und Grundsatzen, dienen der Konkretisierung der gestellten Forderungen.
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3 Voraussetzungen fur eine Staubexplosion

Fur das Zustandekommen einer Staubexplosion missen folgende Bedingungen gegeben
sein:

e brennbarer (exotherm oxidierbarer) Staub hinreichender Feinheit
e ausreichender Sauerstoff (im Allgemeinen in Form von Luftsauerstoff vorhanden)
e Konzentration des Staubes in Luft innerhalb der Explosionsgrenzen
e wirksame Ziindquelle
Alle diese Voraussetzungen mussen zur selben Zeit und am selben Ort gegeben sein.

Dann und nur dann kommt es zur Staubexplosion.

Zundquelle

Ymmmmm———————

Gem chbildung

[

-

Brennbarer Stoff (Luft-)Sauerstoff

Welche Auswirkungen eine Explosion hat, h&ngt vor allem ab von
¢ den Kenngréf3en des Staubes,
e der Ausdehnung und Turbulenz der Staubwolke,
e der technischen Ausflihrung der Anlagen und

e den vorhandenen Raumverhéltnissen, z. B. Abmessungen, Entlastungsflachen,
Verbindungen zu anderen Raumen

Bei der Bewertung der Auswirkungen von Explosionen sind die sich im Umfeld befindli-
chen Personen und Sachanlagen zu beriicksichtigen.

Ausgabe 03/2021 -8-



Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und Verarbeitung von Zucker

4  Definitionen, Zoneneinteilung und Beispiele

4.1 Definitionen

Explosionsgefahrdeter Bereich ist der Gefahrenbereich, in dem gefahrliche explosionsfa-
hige Atmosphéare auftreten kann. Explosionsgefahrdete Bereiche werden nach der Auftritts-
wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der explosionsfahigen Atmosphéren sinnvoller-
weise in Zonen eingeteilt.

Als Normalbetrieb gilt der Zustand, in dem Anlagen innerhalb ihrer Auslegungsparameter
verwendet werden.®

Anmerkungen:

Inspektion und Wartung sowie die Freisetzung geringer Mengen brennbarer Stoffe, z. B. bei
betriebstblichen Stérungen (z. B. Abrutschen eines Sackes von einer Filleinrichtung) kon-
nen zum Normalbetrieb gehdren.

Stérungen, z. B. das Versagen von Dichtungen, von Pumpen oder Flanschen oder die Frei-
setzung von Stoffen infolge von Unféllen, die z. B. Instandsetzung oder Abschaltung erfor-
dern, werden nicht als Normalbetrieb angesehen.

Zone 207

“ist ein Bereich, in dem geféhrliche explosionsféahige Atmosphére in Form einer
Wolke aus brennbarem Staub, der in der Luft enthalten ist, standig, tGber lange Zeit-
rdume oder héufig vorhanden ist.”

Diese Bedingungen treten im Allgemeinen nur im Inneren von Behdltern, Apparaturen usw.
auf.

Zone 21

“ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefahrliche explo-
sionsféhige Atmosphare in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennba-
ren Staub bilden kann.”

Diese Bedingungen kdnnen z. B. bei gesteuerten An- oder Abfahrvorgangen, Befillungen
von Lagersilos oder im Inneren von Schneckenférderern auftreten.

Zone 22

“ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine geféahrliche explosionsfahige Atmo-
sphére in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normaler-
weise nicht auftritt, und wenn doch, dann nur selten und fir kurze Zeit*

Dies sind u. a. Bereiche mit Staubablagerungen, die durch das Aufwirbeln gefahrliche ex-
plosionsfahige Atmosphére bilden kénnen.®

6 GefStoffV Anhang | Nummer 1.7
7 GefStoffV, Anhang I, Nummer 1.7
8 Kompendium Explosionsschutz 5.1.3
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4.2 Beispiele fur Zoneneinteilung
Mit gefahrlichen explosionsfahigen Atmospharen ist erfahrungsgemalf z. B. zu rechnen:

standig, Uber lange Zeitraume oder haufig (Zone 20)
e in Entstaubungsfiltern auf der Rohgasseite,
e in Pudermihlen im Mahlwerk und im Mihlennachbehalter,
¢ in Puderkonditionieranlagen,
gelegentlich (Zone 21)
e in Siebmaschinen fir Kristallzucker,
e in Elevatoren fir Kristallzucker,
e in Sortenbunkern fiir feinen Zucker (< 250 um),

e in Puder- und Staubschnecken mit héheren
Umfangsgeschwindigkeiten (v > 1 m/s),

normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig (Zone 22)

in Kristallzuckersilos,

e in Sortenbunkern mit grobem Zucker (> 250 um),

e inlangsam laufenden Puder- und Staubschnecken (v < 1 m/s),
e in Zuckertrocknern (Kristallzucker),

e in Wirbelschichttrocknern (Kristallzucker),

e in Bereichen mit signifikanten Staubablagerungen
z. B. in der naheren Umgebung offener Bandanlagen (Silokeller)

Dabei ist in allen Fallen den besonderen Problemen durch abgelagerten Staub Rechnung
zu tragen.

e Abgelagerter Staub ist eine stéandige Quelle fir mégliche Staubwolken. Eine gleich-
malig Uber die gesamte Bodenflache verteilte Staubablagerung von weniger als
1 mm Schichtdicke reicht aus, um beim Aufwirbeln einen Raum normaler Hohe mit
explosionsfahigem Staub/Luft-Gemisch vollstéandig auszufillen. Infolge einer ersten
Explosion kann abgelagerter Staub aufgewirbelt werden und zu Folgeexplosionen
fuhren. In der Gefahrdungsbeurteilung ist dies besonders zu beachten, weil in die-
sem Fall explosionsfahige Staub/Luft-Gemische und wirksame Ziindquellen gleich-
zeitig auftreten. Daher sind derartige Staubablagerungen zu vermeiden.

¢ GroRere Schichtdicken abgelagerten Staubes auf energieumsetzenden Betriebs-
mitteln (z. B. Kuhlrippen eines Motors nicht mehr deutlich zu erkennen) fihren in-
folge der warmedammenden Eigenschaften zu verschiedenen Effekten (z. B. Tem-
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peraturerhohung des Betriebsmittels), die im Gegensatz zu “staubfreien Situatio-
nen” wirksame Zundquellen hervorrufen kénnen.

¢ Die Mdglichkeit der Bildung von Glimmnestern spielt bei Zucker, aufgrund seines
niedrigen Schmelzpunktes, nur eine ganz untergeordnete Rolle.

Anmerkungen:

Zuckerstaub entsteht produktionsbedingt beim Mahlen von Kristallzucker zu Puderzucker in
Pudermiihlen, aber auch unerwiinscht z. B. durch Abrieb beim Transport von Zucker.

Zu einem Freisetzen des Staubes bzw. zu einer Anreicherung kommt es in erster Linie durch
Trenn- und Sichtvorgénge beim Bewegen und Handhaben des Zuckers

e an Ubergabestellen von Férderwegen,
¢ in Silos und Bunkern beim Ein- und Auslagern und
e in Elevatoren.

Hinweis:

Die obenstehende Auflistung von Beispielen ist nicht abschlieRend und dient nur zur Orien-
tierung. Weitere Beispiele finden sich im Anhang. Eine Einzelfallbetrachtung ist jeweils
durchzufihren.
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5 Auswahl von Geraten und Schutzsystemen

Die richtige Auswahl der zum Einsatz kommenden Gerate, Schutzsysteme, Komponenten,
Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen stellt eine Grundvoraussetzung zur Realisie-
rung des Explosionsschutzes dar und obliegt dem Betreiber im Rahmen der Gefahrdungs-
beurteilung nach GefStoffV und BetrSichV. Vorausgesetzt wird immer die bestimmungsge-
mafe Verwendung der Gerate und Schutzsysteme.

Die Richtlinie 2014/34/EU enthalt Beschaffenheitsanforderungen, die vom Hersteller zu er-
fullen sind. Dabei hat der Hersteller die im Anhang Il der Richtlinie enthaltenen grundlegen-
den Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen fir die Konzeption und den Bau ein-
zuhalten.

Anmerkungen:

Weitere Hinweise kénnen dem ,Handlungsleitfaden Maschinen- und Anlagensicherheit” der
BGN entnommen werden.

Produkte Grundl. Ex- CE- Konformi- | Konformi- |Betriebs-
T Sicher- Kenn- Kenn- tatserkla- |tatsbe- anleitung
(It. 11. ProdSV) heitsan- |zeich- |zeichnung |rung scheini-

forderun- |nung gung

gen
Geréate X X X X X
Schutzsysteme X X X X X
Sicherheitsvor- X X X X
richtungen
Kontrollvorrich- X X X X
tungen
Regelvorrichtun- X X X X X
gen
Komponenten X X X (X)

Abb. 1: Formale und technologische Voraussetzungen

Entsprechend der Explosionsschutzprodukteverordnung (11. ProdSV) werden in der zu-
ckergewinnenden und -verarbeitenden Industrie die Gerate und Schutzsysteme zur Verwen-
dung in staubexplosionsgeféahrdeten Bereichen der Gerategruppe Il zugeordnet. In Abhén-
gigkeit von den Einsatzbedingungen (bestimmungsgemé&fie Verwendung) werden die Ge-
réate in drei Kategorien aufgeteilt.
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Verwendbare Geréte . . '
; . Geeignet far in Zone

mit Kennzeichnung

i1c Gas/Luft-Gemisch bzw. 0
[Dampf/Luft-Gemisch bzw. Nebel
Gas/Luft-Gemisch bzw.

[l 1Goder2G Dampf/Luft-Gemisch bzw. Nebel 1
Gas/Luft-Gemisch bzw.

[! 1 G oder2Goder3G Dampf/Luft-Gemisch bzw. Nebel z

1D Staub/Luft-Gemisch 20

N1Doder2D Staub/Luft-Gemisch 21

111D oder2D oder 3D Staub/Luft-Gemisch 22

Abb. 2: Zuordnung Geratekategorie — Zonen (gemanR Anhang | Nr. 1.8 GefStoffV)

Kategorie 1D:

Sie umfasst Gerate, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in Ubereinstimmung mit den
vom Hersteller angegebenen Kenngréf3en betrieben werden kénnen und ein sehr hohes
Mal an Sicherheit gewéhrleisten. Gerate dieser Kategorie sind zur Verwendung in Berei-
chen bestimmt, in denen eine explosionsféahige Atmosphére standig oder langzeitig oder
haufig vorhanden ist (fir Stdube entspricht das der Zone 20).

Gerate dieser Kategorie missen selbst bei selten auftretenden Geratestérungen das erfor-
derliche Malf3 an Sicherheit gewéhrleisten. Sie weisen Explosionsschutzmal3nahmen auf, so
dass beim Versagen einer apparativen Schutzmaf3nahme mindestens eine zweite unabhén-
gige apparative Schutzmafinahme die erforderliche Sicherheit gewahrleistet bzw. beim Auf-
treten von zwei unabhéngigen Fehlern die erforderliche Sicherheit gewahrleistet wird.

Kategorie 2D:

Sie umfasst Gerate, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in Ubereinstimmung mit den
vom Hersteller angegebenen KenngréRen betrieben werden kénnen und ein hohes Malf3 an
Sicherheit gewabhrleisten. Gerate dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen be-
stimmt, in denen damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfahige Atmosphare gelegentlich
auftritt (fir Staube entspricht das der Zone 21).

Die apparativen Explosionsschutzmaf3Bnahmen dieser Kategorie gewahrleisten selbst bei
haufigen Geréatestdrungen oder Fehlerzustanden, die tblicherweise zu erwarten sind, das
erforderliche Mal3 an Sicherheit.

Kategorie 3D:

Sie umfasst Gerate, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in Ubereinstimmung mit den
vom Hersteller angegebenen KenngréRen betrieben werden kénnen und ein Normalmalf3 an
Sicherheit gewahrleisten. Geréate dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen be-
stimmt, in denen nicht damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfahige Atmosphére auftritt;
wenn sie dennoch auftritt, dann aller Wahrscheinlichkeit nach nur selten und wéhrend eines
kurzen Zeitraums (fir Staube entspricht das der Zone 22).
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Gerate dieser Kategorie gewahrleisten bei normalem Betrieb das erforderliche Maf3 an Si-
cherheit.

Anmerkungen.

Vielfach kommen in der Zuckerindustrie noch Altgeréate zur Anwendung, die urspringlich
zur Verwendung in den ehemaligen Zonen 10 und 11 (bzw. in gasexplosionsgefahrdeten
Bereichen der Zonen 0,1 oder 2) gedacht waren. Die Eignung der Altgerate ist im Explosi-
onsschutzdokument® zu begriinden.

Diese Gerate diurfen in der Regel weiterverwendet werden, es sei denn im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung wurde Nachriistbedarf festgestellt.’® Weitere Hinweise gibt die
Empfehlung zur Betriebssicherheit EmpfBS 1114 Anpassung an den Stand der Technik bei
der Verwendung von Arbeitsmitteln.

9 GefStoffV, § 6, Abs. 9
10 Kriterien zur Weiterverwendung alterer elektrischer Betriebsmittel geman Betriebssicherheitsver-
ordnung”“ von M. Wittler, Bochum (VDI-Berichte Nr 1873, 2005).
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6 Gefahrdungsbeurteilung

Der Arbeitgeber, in der Regel ist dies auch der Betreiber von Anlagen in denen mit dem
Auftreten von explosionsfahiger Atmosphare zu rechnen ist, hat eine Gefahrdungsbeurtei-
lung zur Bewertung der Explosionsgefahren durchzufiihren und auf deren Grundlage die
notwendigen Schutzmalinahmen, die die Sicherheit der Beschéftigten gewahrleisten, zu er-
mitteln.!! 2Diese Anforderungen sind sowohl bei der Planung einer neuen Anlage, wie auch
beim Umbau einer bestehenden Anlage zu bertcksichtigen.

Die Gefahrdungsermittlung im Explosionsschutz erfolgt im Wesentlichen gemaR den nach-
folgend aufgefuhrten vier Hauptschritten (Ein Ablaufschema enthélt die DGUV Information
213-106 ,Explosionsschutzdokument* enthnommen werden.)

1. Ermitteln inwieweit brennbare Stoffe vorhanden sind und explosionsfahige Atmo-
sphére entstehen kann

2. Ermitteln inwieweit Schutzmaflinahmen zur Verhinderung oder Einschrankung ge-
fahrlicher explosionsfahiger Atmosphére erforderlich sind

3. Ermitteln inwieweit Schutzmalnahmen zur Vermeidung der Entziindung erforderlich
sind, sofern Auftreten g.e.A. nicht sicher verhindert werden kann

4. Ermitteln inwieweit SchutzmalRnahmen zur Beschrankung der Ausbreitung oder der
Auswirkungen einer Explosion erforderlich sind, sofern Entziindung g.e.A. nach dem
Stand der Technik nicht verhindert ist

Im Detail sind somit folgende Fragen, bezogen auf das Innere und das AuRere von Anlagen
in der vorgegebenen Reihenfolge zu beantworten:

Sind brennbare Stoffe vorhanden, bzw. kbnnen sie entstehen?

Es ist vom Arbeitgeber zu prifen ob Zuckerstaub betriebsméafig vorhanden ist oder be-
triebsbedingt gebildet werden kann, z. B. auf der Rohgasseite von Entstaubungsfiltern oder
in Puderzuckerkonditionierungsanlagen.

Dabei sind z. B. auch die Produktionsschritte zu betrachten, bei denen der Zucker mecha-
nischen Belastungen ausgesetzt wird und es zu Kornzerstérungen kommt. Das ist haufig
der Fall in Schneckenférderern und Elevatoren, in Siebmaschinen, an Ubergabestellen von
Bandftrderern oder an den Auslassoffnungen von Bunkern oder Silos.

Anmerkungen:
Detaillierte Aussagen enthéalt auch die TRGS 721.

- Kann diese Frage sicher verneint werden, sind keine Explosionsschutzmalinahmen er-
forderlich, andernfalls ist dann die folgende Frage zu beantworten.

11 GefStoffV, 8 6
12 TRBS 1111
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Kann durch ausreichende Verteilung des Staubes in der Luft eine explosionsfahige
Atmosphare entstehen?

Es ist eine erste Abschéatzung von Quellen und Mengen explosionsfahiger Atmosphére aus
Zuckerstaub erforderlich.

Dabei ist zu prifen, ob der Staub so aufgewirbelt wird oder so fein verteilt sein kann, dass
mit der Bildung explosionsfahiger Atmosphére zu rechnen ist.

Anmerkungen:
Detaillierte Aussagen enthélt auch die TRGS 722.

- Kann diese Frage sicher verneint werden, endet die Gefahrdungsbeurteilung mit diesem
Schritt, andernfalls ist dann die folgende Frage zu beantworten.

Ist die Bildung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare méglich?

Nun ist zu prifen, ob die zu erwartende Menge explosionsfahiger Atmosphéare aufgrund der
ortlichen und betrieblichen Verhaltnisse gefahrdrohend ist. Gefahrliche explosionsfahige At-
mosphare liegt auf jeden Fall dann vor, wenn im Falle einer Entzindung die Sicherheit und
Gesundheit der Beschaftigten und Dritter beeintrdchtigt werden kann. Dann sind auch be-
sondere Schutzmalnahmen erforderlich.

Mehr als 10 Liter zusammenhangende explosionsfahige Atmosphare muissen in geschlos-
senen Raumen unabhéngig von der RaumgroR3e grundsatzlich als geféahrliche explosions-
fahige Atmosphére angesehen werden. Auch kleinere Mengen kdnnen bereits gefahrdro-
hend sein, wenn sie sich in unmittelbarer Nahe von Menschen befinden. Auch in Raumen
von weniger als etwa 100 m® kann bereits eine kleinere Menge als 10 Liter gefahrdrohend
sein. Eine grobe Abschatzung ist mit Hilfe der Faustregel méglich, dass in solchen Raumen
explosionsfahige Atmosphére von mehr als einem Zehntausendstel des Raumvolumens ge-
fahrdrohend sein kann, also z. B. in einem Raum von 80 m? bereits 8 Liter. Hieraus darf aber
nicht gefolgert werden, dass dann der gesamte Raum als explosionsgeféahrdeter Bereich
gilt. Nur der Teilbereich, in dem geféhrliche explosionsfahige Atmosphére auftreten kann,
gilt als explosionsgefahrdeter Bereich. Die Auswirkungen einer Explosion®® kénnen jedoch
darliber hinausgehen und sind zu betrachten.

Anmerkungen:

Aussagen zum Gefahrenpotenzial einer explosionsfahigen Atmosphare im Freien lassen
sich nur im Einzelfall treffen, durften aber im Zusammenhang mit Zuckerstaub auch nur eine
untergeordnete Rolle spielen.

- Kann diese Frage sicher verneint werden, endet die Gefahrdungsbeurteilung mit diesem
Schritt, andernfalls ist auch die folgende Frage zu beantworten.

Wird die Bildung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére durch Explosions-
schutzmaBRnahmen vollig verhindert?

Vorrangig ist zu prifen, ob die Bildung explosionsfahiger Atmosphére durch technische
Malinahmen eingeschrankt oder verhindert werden kann.

13 TRGS 721 Ziff. 3.4.2
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Dazu eignen sich insbesondere Absauganlagen zur Entstaubung der Produktionsanlagen
und der Forderwege. Aber auch organisatorische MaRnahmen kénnen geeignet sein, wenn
sie konsequent umgesetzt werden.

Anmerkungen:
Detaillierte Aussagen enthalt auch die TRGS 722

-> Kann die vorstehende Frage sicher bejaht werden, endet die Gefahrdungsbeurteilung mit
diesem Schritt, anderenfalls hat es sich bewahrt, die Bereiche in Zonen einzuteilen (siehe
Kap. 4).

Diese Zoneneinteilung kann sowohl Bereiche auRRerhalb von Anlagen als auch innerhalb
von Maschinen, Behaltnissen und Anlagen betreffen.

In der Zuckerindustrie sind erfahrungsgeman oftmals die folgenden Arbeitsmittel und Berei-
che (siehe Kap. 11.2 und 12.2) betroffen:

e Pudermihlen / Mahlanlagen;

Konditionieranlagen;

e Fordereinrichtungen / Elevatoren;

e Trockner;

e Entstauber / Abscheider / Filter;

e Silos / Bunker;

e Erfassungselemente und Rohrleitungen (Entstaubung / Aspiration);
e Siebmaschinen;

o Aufstellungsrdume oder andere Einrichtungen, wenn Staubablagerungen nicht aus-
zuschlieRen sind.

Ist die Entzindung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére sicher verhin-
dert?

In den Bereichen, die in Zonen eingeteilt wurden, miissen wirksame Ziindquellen vermieden
werden.

Dazu gehort u. a. die Auswahl geeigneter Geréatekategorien nach GefStoffv Anhang I, Nr.
1, 1.8 Abs. 2 fir Arbeitsmittel, Maschinen und Anlagenkomponenten entsprechend der Zone
sowie die in der TRGS 723 beschriebenen MaRnahmen zur Vermeidung betrieblicher Ziind-
quellen, z. B. Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz usw.

Anmerkungen:

Eine wirksame Zindquelle ist eine Zindquelle, die in der zu betrachtenden explosionsfahi-
gen Atmosphére eine Entziindung auslésen kann.**

14 TRGS 723, 2 (2)
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Es ist also zu prifen, ob wirksame Zindquellen vorhanden sind oder wirksam werden kon-
nen (siehe Kap. 7.2).

Lasst sich die Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens einer Zindquelle nicht abschéatzen,
ist die Ztindquelle als dauernd wirksam anzusehen.*®

Anmerkungen:
Detaillierte Aussagen enthéalt auch die TRGS 723.

- Ist die Entzindung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare sicher verhin-
dert, endet die Gefahrdungsbeurteilung hier.

Andernfalls sind auch noch konstruktive Mal3nahmen zu ergreifen, welche die Auswirkun-
gen einer Explosion auf ein unbedenkliches Mal3 beschranken. Beispiele fur derartige Tech-
nische SchutzmafRhahmen sind im Kap. 7.3 beschrieben.

Anmerkungen:
Detaillierte Aussagen enthéalt auch die TRGS 724.

Abschluss der Gefdhrdungsbeurteilung:

Die Ergebnisse der Gefahrdungsbeurteilung und die getroffenen technischen und organisa-
torischen MalRnahmen sind im Explosionsschutzdokument (siehe Kap. 9.6) zu dokumentie-
ren.'® Im Explosionsschutzdokument hat eine plausible Darlegung des Explosionsschutz-
konzeptes zu erfolgen. Diese dient als Grundlage der Prifung vor Inbetriebnahme und wie-
derkehrenden Prifung.

Anmerkungen:

Die Form der Geféahrdungsbeurteilung ist nicht vorgeschrieben. Es gibt aber Anforderungen
an den Inhalt des Explosionsschutzdokuments (s. Kap. 9.6). Eine MalRnahme zur Vermei-
dung von explosionsfahiger Atmosphére, wie eine liftungstechnische MaRnahme, kann z.B.
in einer eher generell gehaltenen Arbeitsplatz- oder Arbeitsbereichsbeurteilung festgehalten
werden. Sofern weitergehende Beurteilungen eines Explosionsrisikos erforderlich sind,
empfiehlt es sich spezifische Checklisten, Vorlagen, Begutachtungen oder Methoden der
Explosionsschutzbewertung anzuwenden.

Bei der Gefahrdungsbeurteilung in bestehenden Anlagen ist es sinnvoll, die Betrachtungs-
grenzen zunachst um die Anlage / den Anlagenteil, einschliel3lich der vorhandenen Gerate
und Schutzsysteme, zu legen, in dem bzw. von dem ausgehend eine Explosion erwartet
wird. Im weiteren Schritt sollte dann die Ubertragung des Explosionsrisikos auf andere An-
lagen / Anlagenteile beurteilt werden.

Da fur Gerate und Schutzsysteme die Konformitéat mit den Anforderungen der 11. ProdSV
in Abh&ngigkeit der jeweils nach GefStoffV festgelegten Zone sichergestellt sein muss, ist
eine gesonderte Gefahrdungsbeurteilung fiir diese nicht erforderlich. Vielmehr miissen die
von diesen Geraten oder Schutzsystemen ausgehenden risikoerhdhenden oder —reduzie-
renden Auswirkungen im Kontext der Gefahrdungsbeurteilung der oben beschriebenen An-
lage / des Anlagenteils beriicksichtigt werden.

15TRGS 723, 3 (3)
16 GefStoffV, 8 6, Abs. 8 und 9
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Beispiel: Fur eine Zellenradschleuse die eine entkoppelnde Funktion, beispielsweise flr ei-
nen Entstaubungsfilter hat, ist eine separate Gefahrdungsbeurteilung nicht erforderlich.
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7 SchutzmalBRnahmen gegen Staubexplosionen

Grundsatzlich ist zunéchst zu prifen, ob brennbare Stoffe ersetzt werden kénnen oder ob
das Auftreten explosionsfahiger Atmosphére durch Begrenzen der Konzentration des Stau-
bes oder durch Inertisieren verhindert werden kann.

Anmerkungen:
Im Bereich von Zucker- und Pelletstauben ist die Inertisierung keine gangige Praxis.

Der Malinahme “Konzentrationsbegrenzung” kommt dabei besondere Bedeutung zu, da sie
die Bildung explosionsfahiger Atmosphéare verhindern oder zumindest einschranken kann.

Haufig ist bei einer geeigneten Kombination von MaRhahmen (das betrifft sowohl technische
als auch organisatorische MaRnahmen) bereits eine deutliche Verbesserung der Gefahren-
situation erreichbar.

Abhéangig von den jeweiligen Stoffeigenschaften, sowie von den anlagen- und verfahrens-
spezifischen Gegebenheiten ist dann zu prifen, ob als weitere MalRnahme das Vermeiden
wirksamer Zindquellen ausreichend ist oder ob letztendlich mdgliche Auswirkungen einer
Explosion mittels konstruktiver Explosionsschutzmaflinahmen auf ein unbedenkliches Malf3
begrenzt werden mussen.

Vorbeugende SchutzmalRnahmen haben zum Ziel, durch Beseitigen mindestens einer der
Explosionsvoraussetzungen (siehe Kap. 3) das Eintreten von Explosionen zu verhindern.

Schutzmalinahmen Zu beachtende Kenngrof3en

Vermeiden brennbarer Staube Brennbarkeit, Explosionsfahigkeit

Konzentrationsbegrenzung Explosionsgrenzen

Inertisierung Sauerstoffgrenzkonzentration

Vermeiden von Zindquellen Glimmtemperatur, Zindtemperatur,
exotherme Zersetzung, Selbstentziindungs-
verhalten, Schwelpunkt, Mindestziindenergie,
Schlagempfindlichkeit, elektrostatisches Ver-
halten

Konstruktive Schutzmalnahmen sollen die Auswirkungen einer Explosion auf ein unbe-
denkliches MalR begrenzen.

Schutzmalinahmen Zu beachtende Kenngrof3en
Explosionsfeste Bauweise Maximaler Explosionsiberdruck
Explosionsdruckentlastung Ks-Wert und maximaler Explosionsuberdruck
Explosionsunterdriickung Ks-Wert und maximaler Explosionsuiberdruck

Abb. 3: Zuordnung von Kenngréf3en zu Schutzmafnahmen
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7.1 Vermeiden von explosionsfahigen Atmospharen

Als erste Mallnahme des vorbeugenden Explosionsschutzes ist immer das Vermeiden von
explosionsfahigen Atmosphéaren anzustreben. Bei der Konzentrationsbegrenzung ist nicht
nur der verfahrensbedingte Staubanfall innerhalb der Apparaturen zu beachten. Auch der in
Betriebsrdumen abgelagerte Staub stellt ein erhebliches — und fur die Beschéftigten haufig
noch viel bedrohlicheres — Gefahrenpotential dar.

Anmerkungen:

Bereits eine Staubschicht von 1 mm Dicke auf dem Ful3boden reicht aus, einen normal ho-
hen Raum ganz mit einer explosionsfahigen Atmosphare auszufiillen.*” In der Praxis kom-
men oft zahlreiche weitere Ablagerungsflachen, wie z. B. Apparateoberflaichen, T-Trager,
Kabelbahnen, Rohrleitungen usw. hinzu.

Bei vorhandenen Staubablagerungen kann ein erstes Explosionsereignis (und sei es auch
nur eine sogenannte Verpuffung) abgelagerten Staub aufwirbeln und erneut entziinden. Die-
ser Vorgang kann sich kettenreaktionsartig wiederholen, so dass es auf diese Weise zu
auRerst heftigen und sich Uber weite Betriebsbereiche ausdehnenden Folgeexplosionen
(Raumexplosionen) mit verheerenden Wirkungen kommen kann. Innerhalb von Anlagen,
Apparaten, Silos und Bunkern sind neben dem betriebsmé&Rig aufgewirbelten Staub auch
abgelagerter Staub und Staubanbackungen zu beriicksichtigen. Abgelagerter Staub und
Staubanbackungen kdnnen durch Erschitterungen oder durch Luftbewegungen aufgewir-
belt werden und so kurzzeitig geféhrliche explosionsfahige Atmosphéaren bilden.

Maflnahmen, die die Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare vermeiden oder
einschréanken, kénnen sein:

¢ Mengenbegrenzung in Verbindung mit liftungstechnischen Mal3nahmen (z.B. auf-
grund bereits aufgrund hygienischer Anforderungen vorhandener Aspirationssys-
teme);

¢ Vermeiden der Staubentstehung durch schonende Handhabung (Bandforderer
usw.);

¢ Vermeiden der Staubfreisetzung durch Begrenzen der Fallhéhen (Einsatz von Te-
leskopfallrohren usw.);

¢ Vermeiden von Ablagerungsflachen innerhalb von staubfiihrenden Anlagen;

¢ Vermeiden von Staubablagerungen innerhalb entstaubungstechnischer Einrichtun-
gen durch optimales Gestalten der Erfassungselemente, durch stromungstechnisch
einwandfreie Leitungsfihrungen und hinreichende Stromungsgeschwindigkeiten;

e Vermeiden von kritischen Staubkonzentrationen in der Reingasseite von Staubfil-
tern aufgrund von Filterdurchbriichen, z.B. durch friihzeitige messtechnische De-
tektion und Abschaltung, ,Polizeifilter usw.;

e Vermeiden des Staubaustritts in die Arbeitsraume durch staubdichte Bauweise;

¢ Vermeiden des Staubaustritts in die Arbeitsrdume durch entstaubungstechnische
Maflinahmen (Objektabsaugung);

¢ Vermeiden von Ablagerungsflachen in den Arbeitsraumen (gegebenenfalls auch

7 TRGS 721 Ziff. 3.4.1 Hinweis 2
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7.2

durch nachtrégliches Abschragen oder Verkleiden und Anbringen glatter Anstriche,
usw.);

Beseitigen unvermeidbarer Staubablagerungen durch regelmafiges Reinigen, vor-
zugsweise mit saugenden Verfahren, im Rahmen eines Reinigungsplanes.

Vermeiden wirksamer Zindquellen

Das Vermeiden von wirksamen Ziindquellen ist eine weitere Ma3hahme des vorbeugenden
Explosionsschutzes. Dies setzt aber genaue Kenntnisse Uber die Eigenschaften der ver-
wendeten Produkte, tber die Anlagen und das Verfahren voraus.

Die EN 1127-1 definiert insgesamt 13 Zindquellenarten. Im technischen Regelwerk werden
die Zindquellenarten hinsichtlich ihrer Zindmechanismen und der mdglichen bzw. erforder-
lichen MaBnahmen zum Vermeiden der jeweiligen Ztindquellen ausfuhrlich dargestellt.*8

Fur den Bereich des Staubexplosionsschutzes in der Zuckerindustrie sind vor allem die
nachfolgend fett hervorgehobenen Ziindquellenarten von Bedeutung.

Heil3e Oberflachen (siehe Kap. 7.2.1)

Flammen und heil3e Gase, (einschl. heil3er Partikel) (siehe Kap. 7.2.2)
Mechanisch erzeugte Funken (siehe Kap. 7.2.3)
Elektrische Anlagen (siehe Kap. 7.2.4)

Elektrische Ausgleichsstrome, kathodischer Korrosionsschutz
Statische Elektrizitat (siehe Kap. 7.2.5)

Blitzschlag

Elektromagnetische Wellen (Hochfrequenzbereich)
Elektromagnetische Wellen (,optischer Frequenzbereich)
lonisierende Strahlung

Ultraschall

Adiabatische Kompression und StoRwellen

Exotherme Reaktion

Anmerkungen:

Blitzschlag ist grundsatzlich als relevante Ziindquelle zu sehen. Bei Vorhandensein einer
nach den Regeln der Technik installierten Blitzschutzanlage kann ein Wirksamwerden aber
ausgeschlossen werden.

18 TRGS 723, DGUV Regel 113-001, DIN EN 1127-1
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7.2.1 Heille Oberflachen

Kommt explosionsfahige Atmosphare mit heil3en Oberflachen in Beriihrung, kann es zu ei-
ner Entziindung kommen. Dabei kann nicht nur die heil3e Oberflache an sich als Zindquelle
wirken, sondern auch eine Staubschicht oder ein brennbarer Feststoff kann durch Kontakt
mit der heiRen Oberflache entziindet werden und dadurch seinerseits zur Zindquelle fur
eine explosionsfahige Atmosphére werden.

Die Zindwirksamkeit einer erhitzten Oberflache hangt von der Art und der Konzentration
des jeweiligen Stoffes im Gemisch mit Luft ab. Sie erhéht sich grundséatzlich mit zunehmen-
der Temperatur und mit zunehmender Oberflache des erhitzten Korpers.

Weiterhin hangt die eine Entziindung auslésende Temperatur von Grol3e und Gestalt des
erhitzten Korpers, vom Konzentrationsgefalle im Bereich der Wand und zum Teil auch vom
Wandmaterial ab.

Neben leicht erkennbaren heil3en Oberflachen wie Beleuchtungseinrichtungen, Heizkérpern
usw. kbénnen auch mechanische Vorgange und spanabhebende Bearbeitung von Werkstof-
fen zu gefahrlichen Temperaturen fihren.

AuRerdem sind Maschinen, Gerate und Anlagen zu berlcksichtigen, die mechanische Ener-
gie in Warme Uberfuhren, z. B. Lager, Tragrollen. Weiterhin kénnen alle sich drehenden
Teile in Lagern, Wellendurchfihrungen, Stopfbuchsen usw. bei ungentuigender Schmierung
zu Zindquellen werden. In engen Gehausen bewegte Teile konnen auch durch das Eindrin-
gen von Fremdkorpern oder Verlagerungen von Achsen zu Reibvorgéangen fuhren, die wie-
derum unter Umstanden schon in kurzer Zeit hohe Oberflachentemperaturen hervorrufen
(z. B. in Elevatoren).

Die Temperaturen samtlicher Oberflachen, die mit Staubwolken in Berlihrung kommen kdn-
nen, durfen 2/3 der Mindestziindtemperatur in °C der betreffenden Staubwolke nicht tber-
schreiten.

Fur Zuckerstaub betragt die Mindestziindtemperatur 310°C, dies bedeutet, dass eine Ober-
flachentemperatur von 206°C nicht Gberschritten werden darf.

Fir Zuckerstaub ist eine hochstzulassige Oberflachentemperatur bei geringen Staubabla-
gerungen (<5 mm) von 206°C als ausreichend anzusehen. Da die Glimmtemperatur
(siehe 10.1) von Zuckerstaub (380°C) héher ist als die Mindestziindtemperatur (310°C), ist
der niedrigere Wert aus der Berechnung der maximalen Oberflachentemperatur bei Vorhan-
densein einer Staubwolke anzunehmen.

Fur Pelletstaub betragt die Mindestziindtemperatur 400°C, dies bedeutet, dass eine Ober-
flachentemperatur von 267°C nicht Giberschritten werden darf.

Fur Pelletstaub ist eine hdchstzuldssige Oberflachentemperatur bei geringen Staubablage-
rungen (< 5 mm) von 195°C als ausreichend anzusehen. Diese leitet sich ab aus der Glimm-
temperatur (270°C) abzuglich 75K.

Anmerkungen:

Fur die Gerate, Schutzsysteme und Komponenten aller Kategorien gilt, dass in besonderen
Féallen die oben genannten Temperaturgrenzen tberschritten werden dirfen, wenn nachge-
wiesen wird, dass keine Entzindung zu erwarten ist.
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Bei steigender Schichtdicke sinken die zuldssigen Oberflachentemperaturen. Zulassige
Oberflachentemperaturen fir dickere Staubablagerungen finden sich in der VDE 0165 (DIN
EN 60079-14).

7.2.2 Flammen und heilRe Gase, einschl. heil3er Partikel

Flammen treten im Zusammenhang mit Verbrennungsreaktionen bei Temperaturen von
mehr als 1000°C auf. Sowohl die Flammen selbst als auch die heiRen Reaktionsprodukte
(heil3e Gase, bei Staubflammen und/oder ruRenden Flammen auch glihende Feststoffpar-
tikel) oder andere stark erhitzte Gase kdnnen explosionsfahige Atmosphare entzinden.
Flammen, auch solche sehr kleiner Abmessungen, zéhlen zu den wirksamsten Zindquellen.

Grundsatzlich ist jegliche Art offener Flammen in Bereichen, in denen explosionsfahige At-
mosphéare auftreten kann, unzuléssig.

Beim Schweil3en und Schneiden entstehende Schweil3perlen sind Funken mit sehr grof3er
Oberflache, die ebenfalls sehr wirksame Ziindquellen darstellen.

Maflnahmen zur Vermeidung offener Flammen sind Uberwiegend organisatorische Mal3-
nahmen wie z. B. das Verbot von Rauchen, Feuer und offenem Licht in staubexplosionsge-
fahrdeten Bereichen und Erlaubnisscheinverfahren. So bedirfen Brenn-, Schweil3- und
Schleifarbeiten der schriftlichen Erlaubnis mit Festlegung der nétigen Malinahmen (Arbeits-
und Umgebungsbedingungen, Werkzeugauswahl) durch den jeweilig verantwortlichen Vor-
gesetzten. Schweil3perlen, die unkontrolliert wegfliegen, kdnnen sehr weite Strecken
(10 Meter und mehr) uiberbriicken. Ahnlich sind Funkengarben von Trennschleifmaschinen
zu bewerten. Bei solchen Arbeiten ist es daher unumganglich, dass die Arbeitsstelle grof3-
flachig staubfrei gemacht wird und gegebenenfalls Wand- und Bodend6ffnungen abgedeckt
werden.

Da nach Abschluss von Brenn-, Schweil3- und Schleifarbeiten die Entstehung von Brénden
nicht vollstdndig ausgeschlossen werden kann, ist wahrend und nach solchen Arbeiten in
explosionsgefahrdeten Bereichen eine Brandwache zu stellen.

7.2.3 Mechanisch erzeugte Funken

Durch Schleif-, Reib-, und Schlagvorgange kénnen aus festen Materialien Teilchen abge-
trennt werden, die aufgrund der beim Trennvorgang aufgewendeten Energie eine erhdhte
Temperatur annehmen. Bestehen die Teilchen aus oxidierbaren Stoffen, z. B. Eisen oder
Stahl, kdnnen sie einen Oxidationsprozess durchlaufen, wobei sie nhoch héhere Temperatu-
ren erreichen. Diese Teilchen (Funken) kénnen ggf. eine explosionsfahige Atmosphére ent-
zlnden.

Das Eindringen von Fremdmaterialien, z. B. von Metallstlicken, in Maschinen, Geréaten und
Anlagen muss als eine mogliche Ursache fiir die Entstehung von Funken bertcksichtigt wer-
den.

Reibung, sogar zwischen einander ahnlichen Eisenmetallen und zwischen bestimmten ke-
ramischen Materialien, kann ortliche Erhitzung und Funken &ahnlich den Schleiffunken ver-
ursachen. Auch dadurch kdnnen gegebenenfalls explosionsfahige Atmospharen entziindet
werden.
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Schlagvorgange, bei denen Rost und Leichtmetalle (z. B. Aluminium oder Magnesium) und
ihre Legierungen beteiligt sind, kbnnen eine Thermitreaktion auslésen, durch die explosi-
onsfahige Atmosphéren entziindet werden kdénnen.

Analysen von Ereignissen in der Industrie und Ergebnisse von Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass bei niedrigen Umfangsgeschwindigkeiten (Geschwindigkeit <1 m/s) eine Ent-
ziindung von explosionsfahiger Atmosphare durch mechanisch erzeugte Funken nicht zu
erwarten ist.*

Durch das Begrenzen der Relativgeschwindigkeiten gegeneinander bewegter Anlagenteile
auf v <1 m/s und der jeweiligen Antriebsleistungen auf P < 4 kW kdnnen in der Regel ge-
fahrliche Reib- und Schleifvorgange und damit ggf. verbundene mechanisch erzeugte Fun-
ken und heil3e Oberflachen vermieden werden, wenn keine hohen Anpresskrafte auftreten.

Bei hoheren Férdergeschwindigkeiten bzw. gro3eren Antriebsleistungen sind, z. B. bei Ele-
vatoren u.a. Schieflaufsicherungen und Schlupfwéachter vorzusehen. Lassen sich die méog-
lichen Reib- und Schleifstellen eindeutig lokalisieren, kann durch eine geeignete Material-
kombination die Gefahrenstelle beseitigt werden (z. B. ein Reib- oder Schleifpartner aus
thermoplastischem Kunststoff, der vor Erreichen kritischer Temperaturen erweicht).

Anmerkung: Weitere Hinweise zu Zindquellenbetrachtungen finden sich z.B. in der VDI
2263 Bl. 8 (Elevatoren) oder in der DIN EN 80079-36 und -37.

Innenliegende Lager sind zu vermeiden. Ist dies nicht mdglich, so sollten sie mit einer Tem-
peraturiberwachung versehen sein.

7.2.4 Elektrische Anlagen

Bei elektrischen Betriebsmitteln konnen elektrische Funken und heiRe Oberflachen als
Zindquellen auftreten. Elektrische Funken kénnen erzeugt werden, z. B.

e beim Offnen und SchlieRen elektrischer Stromkreise,
e durch Wackelkontakte und
e durch Ausgleichsstrome.

Anmerkungen:

Schutzkleinspannung (z. B. kleiner als 50 V) bietet lediglich Schutz gegen den elektrischen
Schlag und ist keinesfalls eine Malinahme des Explosionsschutzes. Auch bei kleineren
Spannungen kann immer noch geniigend Energie erzeugt werden, um eine explosionsfa-
hige Atmosphare zu entziinden.

Elektrische Anlagen missen gemal den Bestimmungen der DGUV Vorschrift 3, der Be-
trSichV und den einschlagigen VDE-Bestimmungen entworfen, ausgefihrt, installiert und
instandgehalten werden.

Bei Einsatz elektrischer Betriebsmittel wie Antriebsmaschinen, Schalter oder Steckverbin-
dungen sind, je nach Einsatzort, entsprechend der jeweiligen Zone und in Abh&ngigkeit von
den Stoffeigenschaften, unterschiedliche Anforderungen zu erfillen:

19DIN EN 1127-1 Abs. 6.4.4
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Fur den Einsatz in Zonen sind nur Betriebsmittel (z. B. Fullstandmelder, Temperatursenso-
ren) einzusetzen, welche die Anforderungen an die jeweiligen zugehorigen Kategorien er-
fullen.

Fur elektrische Altgerate sind die Bedingungen fir den Einsatz in Zone 22 mit den bisher fur
die Zone 11 geltenden Bedingungen erfillt. Diese waren in DIN VDE 0165 (1991) festge-
legt. Die wesentlichen Anforderungen sind die Schutzart IP 54 (bei Motoren mit Kafiglaufer
genugt, mit Ausnahme des Anschlusskastens, die Schutzart IP 44) und die Oberflachen-
temperatur, die 2/3 der Zindtemperatur bzw. einen um 75 K unter der Glimmtemperatur
liegenden Wert nicht tUberschreiten darf. Das ergibt im Falle von Zucker eine hochstzulas-
sige Oberflachentemperatur von 233°C. Diese Temperaturbegrenzung ist auch auf alle an-
deren heiRen Oberflachen zu Ubertragen. Beim Verwenden von Leuchten ist zu beachten,
dass diese auch gegen mechanische Einwirkung zu schiitzen sind. Eventuell sind Prifinter-
valle zu verkirzen.

Bei einem Austausch von Altgeréten, z. B. nach einem Defekt, durfen nur Geréte eingesetzt
werden, die den Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU entsprechen.

7.2.5 Statische Elektrizitat

Es gibt verschiedene Formen elektrostatischer Entladungen mit unterschiedlichen Ziind-
wirksamkeiten. Fur Zuckerstaub relevant sind Funkenentladungen, Gleitstielbiischelentla-
dungen und Schiittkegelentladungen.

Zur Vermeidung von Funkenentladungen ist die wichtigste Mal3nahme das elektrostatische
Erden aller elektrisch leitfahigen Anlagenteile. Der Ableitwiderstand Re gegen Erde muss
dabei < 10° Q betragen. Dartiber hinaus ist es sinnvoll, moglichst alle benachbarten leitfahi-
gen Teile miteinander leitend zu verbinden.

Sehr ziindwirksame elektrostatische Entladungsvorgange sind in der Praxis dann zu erwar-
ten, wenn elektrisch leitfahige Anlagenteile isoliert eingebaut sind und sich hoch aufladen
konnen (Funkenentladungen). Als Beispiele seien hier durch Dichtungen oder Anstriche iso-
lierte Rohrleitungsteile in Forder- oder Entstaubungswegen, Stitzkorbe in Filtern oder Be-
cher in Elevatoren, die nicht in die Erdung eingebunden sind, genannt.

Neben diesen Funkenentladungen ist als weitere ziindwirksame Entladungsform die Gleit-
stielbtschelentladung zu nennen. Diese tritt in der Regel dann auf, wenn isolierende Ober-
flachen mit leitfahigen Schichten hinterlegt sind und die isolierende Schicht sehr hoch auf-
geladen wird. Erfahrungsgemal sind folgende Voraussetzungen fir eine Gleitstielbische-
lentladung erforderlich:?°

e ein stark ladungserzeugender Prozess liegt vor (dieser kann z. B. durch eine pneu-
matische Férderung gegeben sein oder bei Fallstrecken im Rohr >3m),

¢ Dicke der isolierenden Schicht D < 9 mm,

e Durchschlagspannung Up > 4 kV (Up > 6 kV bei textilem Gewebe, wie z. B. bei
FIBC).

20 TRGS 727 Anhang A 3.4
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Solche Voraussetzungen kénnen z. B. dann erfillt sein, wenn Silos aus Metall oder Beton
bestehen, die Innenwéande mit einer isolierenden Beschichtung versehen sind und der Zu-
cker tangential eingeblasen wird.

Haufig treten Gleitstielblischelentladungen in innenbeschichteten Férderrohren und in un-
geeigneten Forderschlauchen auf.?! Insbesondere leit- bzw. ableitfahige Forderschlauche
mit isolierender Innenbeschichtung sind fir den pneumatischen Transport von explosions-
fahigen Produkten wie z. B. Zucker, ungeeignet. Es sollten gemaR DGUV Information 213-
053 nur Q/T, Q/M oder M/T Schlauchtypen eingesetzt werden.?? Anforderungen an Rohre
und Schlauche mit Wanden aus mehreren Schichten sowie Stitzwendelschlauche enthalt
TRGS 727. Stutzwendelschlauche sind nur fiir den pneumatischen Transport zulassig,
wenn sie alle nachfolgenden Eigenschaften besitzen?3:

e Als Stitzwendel werden ausschlieRlich metallisch blanke, unisolierte, nicht umman-
telte Drahte verwendet.

¢ Die Stutzwendel ist beidseitig geerdet.
o Der Wendeldrahtdurchmesser liegt zwischen 1 mm und 2 mm.

o Der Abstand (Schichtdicke) der inneren Schlauchwandoberflache zur Wendel-
drahtoberflache liegt zwischen 0,7 mm und 2 mm.

e Die Steigung der Wendel ist nicht gréf3er als 30 mm.

o Die Wendel ist in ein homogenes Material mit einem spezifischen Widerstand von
weniger als 2,5 - 108 Q m eingebettet.

e Der Innendurchmesser des Schlauches liegt zwischen 50 mm und 160 mm.

o Die relative Permittivitat des Wandmaterials ist nicht gréRer als 5.

Weiterhin sind Gleitstielblschelentladungen im Inneren von nicht ableitféahig ausgekleideten
Strahimihlen und Zyklonen beobachtet worden.

Anmerkungen:

Die Isolationswirkung tblicher Produktanbackungen reicht zur Entstehung von Gleitstielbi-
schelentladungen in der Regel nicht aus, sofern diese pords und nicht aufgeschmolzen sind.

Gleitstielbtischelentladungen lassen sich durch den Einsatz ausschlief3lich leitfahiger Mate-
rialien vermeiden. Nicht leitfahige Auskleidungen oder Beschichtungen in leitfahigen Anla-
genteilen (Silos) sind insbesondere an den Stellen zu vermeiden, an denen sehr hohe elekt-
rostatische Aufladungen zu erwarten sind.

Eine weitere Entladungsform, die bei der Férderung von Zucker auftreten kann, ist die so-
genannte Schittkegelentladung. Diese tritt beim Beflllen von Silos und groRen Behaltern
mit Schittgut eines hohen spezifischen Widerstandes auf. Ob Schiittkegelentladungen tat-
sachlich auftreten und welche Energien sie aufweisen kdnnen, wird im Wesentlichen vom
spezifischen Widerstand und der KorngroRe des Schittgutes, dem Férderstrom und der
Behaltergrofie bestimmt.

21 TRGS 727
22 DGUV Information 213-053
2ZTRGS 727 Nr. 6.4.2.4
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Inwieweit diese im konkreten Anwendungsfall ziindwirksam sind, hangt davon ab, ob die
maximal mogliche Energie einer solchen Entladung die Mindestziindenergie der Staube (ge-
messen ohne Induktivitat im Messsystem) Uberschreitet. Schittkegelentladungen ereignen
sich entlang des Schiittkegels und enden in der Regel an der Silowandung. Die Energie
einer einzelnen Schuittkegelentladung (Wske) lasst sich durch

Wske=5,22 D336 * 146

abschatzen. Die Formel gilt fir Durchmesser bis 3 m, fiir ,D* ist bei metallischen Silos der
Silodurchmesser, fir nichtmetallische Silos der doppelte Durchmesser in ,m* einzusetzen.
Als Wert ,d“ ist der Medianwert des Staubes in ,mm* einzusetzen. Der Wert flr Wske ergibt
sich in ,mJ".

Anmerkungen:

Beispielhaft ergibt sich fur einen Kristallzucker mit einem Median-Wert von 0,35 mm in ei-
nem Stahlsilo mit 2 m Durchmesser eine Schittkegelentladung mit einer Energie von 11,5
mJ. Diese liegt oberhalb der Mindestziindenergie des Feinstaubanteils. Eine Ziindung kann
somit nicht ausgeschlossen werden.

Da der spezifische Widerstand u.a. von der Restfeuchte des Kristallzuckers abhéngt und
diese mit den Lager- und Transportbedingungen sowie des im Kristall gebundenen Wassers
in Wechselwirkung steht, liegt der spezifische Widerstand in der Praxis Ublicherweise unter-
halb einer kritischen GroéRenordnung. Eine kritische Aufladung von Schittkegeln ist somit
im Regelfall fur Kristallzucker unwahrscheinlich.

Werden Gefahrdungen durch statische Elektrizitat festgestellt, dann mussen fol-
gende Anforderungen erfullt werden:

Zone 20:
Ziundwirksame Entladungen miissen auch unter Berlcksichtigung selten auftretender Be-
triebsstérungen ausgeschlossen werden.

Zone 21:

Zundwirksame Entladungen dirfen bei bestimmungsgeméafem Betrieb der Anlagen, ein-
schliel3lich Wartung und Reinigung und bei Betriebsstérungen, mit denen man ublicher-
weise rechnen muss, nicht auftreten.

Zone 22:

Andere MalRnahmen als das Erden leitféahiger Teile sind in der Regel nicht erforderlich, so-
fern keine stark ladungserzeugenden Prozesse auftreten.

Anmerkungen:

Nach dem heutigen Kenntnisstand ist ein Entziinden von explosionsfahigen Zucker-
staub/Luft-Gemischen durch Biischelentladungen nicht zu erwarten. Daher sind auch leitfa-
hige Filtermedien aus staubexplosionstechnischen Griinden nicht erforderlich.
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7.2.6 Beispiele fur MaBnahmen zur Vermeidung von Zindquellen

Beim Einsatz von Arbeitsmitteln sowie beim Betrieb von Anlagen innerhalb explosionsge-
fahrdeter Bereiche, sind Mal3hahmen zur Vermeidung von Ziindquellen zu treffen, wenn die
Entstehung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphéren nicht sicher ausgeschlossen wer-
den kann.

In Bereichen, die durch Staube explosionsgefahrdet sind, sind

e in Zone 22 zum Verhindern der Entziindung einer Staubwolke oder einer Staub-
schicht alle standig oder haufig auftretenden Zindquellen (z. B. beim Normalbe-
trieb der Arbeitsmittel),

e in Zone 21 zum Verhindern der Entziindung von abgelagertem und von aufgewir-
beltem Staub zuséatzlich zu den fir Zone 22 genannten Zindquellen nur selten auf-
tretende Zindquellen (z. B. infolge von Stérungen der Arbeitsmittel) und

e in Zone 20 zum Verhindern der Entziindung von abgelagertem und von aufgewir-
beltem Staub zuséatzlich zu den flr Zone 21 genannten Zindguellen sogar nur sehr
selten auftretende Zindquellen (z. B. infolge von Stérungen der Arbeitsmittel),

Zu vermeiden.

Anmerkungen:

= Lé&sst sich die Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens einer Zindquelle nicht ab-
schétzen, ist die Ziindquelle als dauernd wirksam zu betrachten.?*

= Auch der Eintrag von Zundquellen ist im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung zu
bertcksichtigen und entsprechende SchutzmafRnahmen sind festzulegen. Typische
Mafnahmen: Metalldetektion und -abscheidung, Siebung, Funkendetektion, sichere
Konstruktion und Instandhaltung von Maschinen etc.

7.2.6.1 Pneumatische Férderanlagen

Pneumatische Forderanlagen arbeiten in der Regel vollstandig geschlossen. Daher sind nur
Maflnahmen zur Vermeidung von Zindquellen zu treffen, die eventuell im Inneren der An-
lage auftreten kdnnten. Nur hier muss, je nach Verfahren, mit der Entstehung von geféhrli-
chen explosionsfahigen Atmospharen gerechnet werden.

7.26.1.1 Flugférderung

g. e. A.: moglich in Sendebehalter, Leitung und Empfangsbehélter

Malnahmen:

o Elektrostatisches Erden aller elektrisch leitfahigen Anlagenteile. Der Ableitwider-
stand gegen Erde soll dabei < 106 Q betragen.

o Darlber hinaus ist es sinnvoll, moglichst alle benachbarten leitfahigen Teile mitei-
nander leitend zu verbinden und die Anforderungen an die Forderleitungen und
Schlauche zu bertcksichtigen (siehe Kap. 7.2.5).

24 TRGS 723, 3 (3)
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7.2.6.1.2 Dichtstromférderung

g. e. A.: moglich in Sendebehélter und Empfangsbehalter fir kristallinen Zucker

MalRnahmen:

e siehe Kap. 7.2.4

7.2.6.1.3 Pfropfenférderung

g. e. A.: méglich in Sendebehélter und Empfangsbehalter fir kristallinen Zucker

MalRnahmen:

e siehe Kap. 7.2.5

7.2.6.2 Mechanische Forderung

Bei der mechanischen Forderung von kristallinem Zucker entsteht zusétzlicher Staub durch
die Kornzerstdrung.

7.2.6.2.1 Elevatoren

g. e. A.: méglich im Inneren von Elevatoren fur kristallinen Zucker

Es muss mit der Entstehung gerechnet werden, z. B. durch das Abrieseln von Uberschiissi-
gem Zucker und dem damit verbundenen Anreichern der Luft mit schwebenden Staubantei-

len. Durch die Luftbewegung kénnen diese Staubanteile langer als Ublich in der Luft verblei-
ben.

MaRRnahmen (nicht abschliel3end, siehe auch VDI 2263, Bl. 8):
e Schieflaufiberwachung
e Drehzahliiberwachung
e Schlupfuberwachung (meist in Verbindung mit der Drehzahliiberwachung)
¢ Becherwerke und Schacht aus geeigneten Materialkombinationen
o Kaunststoff, z. B. fir Gurtmaterial, Becher aus ableitfahigem Material

Anmerkungen:

Die Schieflaufiiberwachung muss gewdhrleisten, dass weder die Becher noch der Gurt am
Gehéause anschlagen. Das Schleifen stellt in der Regel nicht die wirksame Zindquelle dar.
Die grolRere Gefahr geht von dem mdglichen Ausreil3en eines Bechers oder dem Riss des
gesamten Gurtes und dem damit verbundenen Absturz mit der Gefahr der Bildung von
Schlagfunken aus.

Es gibt keine Grenzwerte fir den zuldssigen Mindestabstand zum Elevatorgehduse. Die
Einstellung muss in Abhéngigkeit von den technischen und organisatorischen Méglichkeiten
vor Ort gewéhlt werden.
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Ublicherweise werden Schieflaufwéchter paarweise, je zwei an der Antriebs- und an der
Umlenktrommel, installiert.

Folgende Materialkombinationen kénnen eingesetzt werden: Edelstahl-Edelstahl, Edelstahl-

Schwarzstahl und Edelstahl-Aluminium-Kombinationen. Zu vermeiden sind Kombinationen
aus korrodiertem Schwarzstahl und Aluminium.

7.2.6.2.2 Schneckenfdrderer
7.2.6.2.2.1 Schneckenfdrderer fur Kristallzucker
g. e. A.: ist nicht zu erwarten, wenn der Feinstaubanteil < 3% ist

Malnahmen: keine

7.2.6.2.2.2 Schneckenfdrderer fir Puderzucker

g. e. A.: ist zu erwarten
MalRnahmen:
e Eintragen von Fremdkdrpern vermeiden
e Drehzahliberwachung an der nicht angetriebenen Seite
e Aullenliegende Lager oder Temperaturiberwachung innenliegender Lager

e Begrenzung der Drehzahl auf 1m/s Umfangsgeschwindigkeit

7.2.6.2.3 Bandforderer

g. e. A.: an den Ubergabestellen von Bandférderern kann sich bei groReren Fallhéhen und
ungesichtetem Zucker eine ortlich eng begrenzte explosionsfahige Atmosphare bilden.

Mafinahmen:
Bei Zone 22 sind folgende MaRRnhahmen iblicherweise ausreichend:

o Elektrostatisches Erden aller elektrisch leitfahigen Anlagenteile. Der Ableitwider-
stand Re gegen Erde soll dabei < 10°Q betragen.

e Forderbander missen ableitféahig sein und tber die Rollen in die Erdung einbezo-
gen sein.

o Darlber hinaus ist es sinnvoll, mdglichst alle benachbarten leitfahigen Teile mitei-
nander leitend zu verbinden (siehe Kap. 7.2.5)
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Bei Zone 21 muss eine differenziertere Betrachtung erfolgen. Mogliche Schutzmalnah-
men waren?®;

RegelmaRige Wartung/Kontrolle der Lager

DrehzahlUiberwachung

Schieflaufiiberwachung (insbesondere bei langeren Bandern)
Temperaturiberwachung z. B. durch Sensorkabel (insbesondere bei eingehausten
Bandern oder solchen, die nicht gut begangen werden kénnen, bei denen Defekte

an den Rollen u. a. nicht so einfach auffallen kénnen

Glimmnestdetektion an den Ubergabestellen zum Vermeiden der Ubertragung von
Glimmnestern

Einsatz von Bandern aus leitfahigen oder ableitfahigen Materialien

Einhalten von maximal zuldssigen Fordergeschwindigkeiten (TRGS 727, IEC
60079-32-1 und EN 12882)

o0 Alternativ kbnnen auch isolierende Bander eingesetzt werden, bei denen
eine elektrostatische Aufladung durch nicht ziindwirksame Koronaentladun-
gen auf ein ungefahrliches Mal3 reduziert wird.

Einsatz von Bandern aus schwerentflammbaren Materialien

Zusatzlich Reinigung (Beseitigen von Staubablagerungen) bzw. wirksame Aspira-
tion bei eingehausten Bereichen

Bei erhdhten Anforderungen wird eine Betrachtung des Gurtes erforderlich (elektro-
statische Anforderungen, Brennbarkeit des Gurtmaterials, Férdergurtspannung und
—ausrichtung, vgl. DIN EN 1SO 80079-37)

Anmerkungen:

In der Umgebung von offenen Forderanlagen sind Staubablagerungen im Rahmen des Rei-
nigungsmanagements regelmafiig zu beseitigen.

Fallhthen sind auf das unbedingt notwendige Mindestmald zu begrenzen, um eine Entmi-
schung des Produktes zu verhindern. Mégliche Malinahmen zur Vermeidung von Entmi-
schungsvorgangen bei grofReren Fallhdhen sind Aufgabevorrichtungen wie Rutschen,
Schurren usw.

25 |VSS-Broschire: Beispielsammlung zur Broschiire ,,Staubexplosionsschutz an Maschinen und Ap-
paraten” Teil 2
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7.2.6.2.4 Flexible Schittgutbehélter (FIBC, Big Bags)

g. e. A.: nur beim schnellen Befiillen mit ungesichtetem Zucker oder bei sehr feinkdrnigem
Zucker (aus Entstaubungsanlagen, Puderzucker) kann sich im Innenraum eine explosions-
fahige Atmosphare bilden. Beachtet werden muss zudem das Umfeld, in dem der flexible
Schuttgutbehalter betrieben wird.?®

Anmerkungen:

Elektrostatische Entladungen kdnnen sowohl wahrend des Befillens als auch wéhrend des
Entleerens auftreten. Durch Ladungstrennung erfolgt eine Ladungserzeugung. Wird die La-
dung nicht abgeleitet, erfolgt eine "Ladungsspeicherung”, d. h. Aufladung des Gebindes so-
wie des Schuttguts. "Gefahrliche Aufladungen™ kénnen durch ziindwirksame Entladungen
zur Zundquelle fur g. e. A. werden. Von aufgeladenen flexiblen Schittgutbehaltern kénnen
durch Influenz weitere Gegenstande oder Personen aufgeladen werden.

Flexible Schiuttgutbehalter (FIBC, Big Bags) werden in vier Typen (A, B, C und D) unter-
schieden.

Typ A kann nur in Bereichen ohne explosionsfahige Atmosphéare eingesetzt werden. Der
Einsatz der Typen B-D richtet sich nach der MZE des brennbaren Staubes (siehe folgende
Tabelle).

Mindestziindenergie (MZE) des Schiitt- geeignete FIBC
gutes
MZE > 1000 mJ oder nicht staubexplosi- Keine
onsfahig Einschrankungen
1000 mJ > MZE >3 mJ B,C,D
3 mJ>MZE C,D

Abb. 4: Auswahl geeigneter Typen Flexible Schuttgutbehalter (FIBC)
g. e. A.: bei Kristallzucker in der Regel nicht zu erwarten, daher Typ A ausreichend

g. e. A.: bei Puderzucker und Staubzucker aus Aspiration zu erwarten, daher Typ B erfor-
derlich

Mafinahmen:
¢ Verwendung geeigneter flexibler Schittgutbehalter.

o Elektrostatisches Erden aller elektrisch leitfahigen Anlagenteile.
Der Ableitwiderstand Re gegen Erde soll dabei < 106 Q betragen.

Anmerkungen:

Sollten auch Sonderprodukte, wie Fructose oder Gelierzucker in flexible Schittgutbehalter
abgefullt werden, so sind deren KenngréRen gegebenenfalls zu ermitteln und im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung zu berticksichtigen.

7.3  Konstruktiver Explosionsschutz

Wenn die Mal3nahmen des vorbeugenden Explosionsschutzes keine ausreichende Sicher-
heit vor Staubexplosionen gewéhrleisten, d. h. das Auftreten von gefahrlicher Atmosphare

26 TRGS 727
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kann nicht verhindert werden und die Vermeidung von wirksamen Zindquellen kann nicht
sicher gewahrleistet werden, dann mussen konstruktive SchutzmalRhahmen angewendet
werden.

Fur den konstruktiven Explosionsschutz bieten sich folgende Mal3nahmen an:
e explosionsfeste Bauweise (siehe Kap. 7.3.1),
ggf. in Verbindung mit,

e Explosionsdruckentlastung oder Explosionsunterdriickung (siehe Kap. 7.3.2 und
7.3.3).

Besonders zu beachten ist auch die mogliche Ubertragung von Explosionen auf andere An-
lagenteile oder in Betriebsrdume hinein. Eine Explosionsiibertragung kann durch eine ge-
eignete

e explosionstechnische Entkopplung (siehe Kap. 7.3.4)
verhindert werden.

Konstruktiver Explosionsschutz ist vor allem in Bereichen und Anlagen vorzusehen, in de-
nen betriebsmaRig mit einer entsprechenden Auftrittswahrscheinlichkeit explosionsfahiger
Staub/Luft-Gemische in Verbindung mit dem Auftreten wirksamer Zindquellen zu rechnen
ist. Bei dieser Form von Explosionsschutzmaflinahmen werden die Auswirkungen von Stau-
bexplosionen dadurch begrenzt, dass die betreffenden Anlagen fliir den jeweils zu erwarten-
den Explosionsdruck (perw)?’ ausgelegt werden. Es besteht die Mdglichkeit, die Apparate
entweder explosionsdruckfest oder explosionsdruckstof3fest zu bauen.?®

Wird die Anlage fir den maximalen Explosionsdruck (pmax)?° ausgelegt, entspricht dies
gleichzeitig dem zu erwartenden Explosionsdruck. Im Falle einer Explosion beschrankt sich
diese ausschlielich auf das Anlageninnere. Die Anlage widersteht dabei dem auftretenden
maximalen Explosionsdruck.

Wird die Anlage mit einer Explosionsdruckentlastung ausgeristet, entspricht der zu erwar-
tende Explosionsdruck dem reduzierten Explosionsdruck (pred).%° Im Falle einer Explosion
erfolgt ein Druckanstieg hochstens bis zum reduzierten Explosionsdruck. Der dariber hin-
aus entstehende Druck wird Gber die Druckentlastungseinrichtung in ungefdhrdete Bereiche
im Freien abgeleitet.

7.3.1 Explosionsfeste Bauweise

Bei der explosionsfesten Bauweise wird zwischen der explosionsdruckfesten und der explo-
sionsdruckstol3festen Bauweise unterschieden. In der Praxis kommt tblicherweise eine ex-
plosionsdruckstofRfeste Ausfiihrung zur Anwendung3!. Auslegung und Prifung erfolgen ge-
maf DIN EN 14460.

27 TRGS 724, Abschn. 2.1
28 TRGS 724, Abschn. 2.4
29 TRGS 724, Abschn. 2.2
30 TRGS 724, Abschn. 2.3
31 TRGS 724, Abschn. 2.4
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Explosionsdruckfeste Bauweise

Explosionsdruckfest sind Behalter, Apparate oder Rohrleitungen, wenn sie fir den zu er-
wartenden Explosionsiiberdruck ausgelegt sind und auch mehrfach diesem ohne bleibende
Verformung standhalten (siehe Kap. 10.1).

Explosionsdruckstol3feste Bauweise

Explosionsdruckstol3feste Behalter, Apparate oder Rohrleitungen missen so gebaut sein,
dass sie dem zu erwartenden Explosionsuberdruck standhalten, ohne aufzureil3en. Hierbei
ist jedoch eine bleibende Verformung zulassig (siehe Kap. 10.1).

Anmerkungen:

Fur Zuckerstaub betragt der maximale Explosionstberdruck (pmax) 9 bar (siehe Abb. 11.1).
Ein typischer Wert fir den reduzierten Explosionstberdruck bei Anwendung der Schutz-
maflinahme Explosionsdruckentlastung ist pred = 0,4 bar.

7.3.2 Explosionsdruckentlastung

Um den Aufbau eines unzulassig hohen Druckes zu verhindern werden bei der Explosions-
druckentlastung Behalter oder Apparate im Falle einer Explosion tber eine Entlastungsfla-
che (z. B. eine Berstscheibe) in einen Bereich entlastet, in dem keine Gefahrdung von Per-
sonen und Sachwerten zu erwarten ist®. Auslegungs- und Gestaltungshinweise finden sich
in der DIN 14491.

Fur die Berechnung der erforderlichen Entlastungsflache missen zunéchst die explosions-
technischen Kenngréf3en des brennbaren Staubes ermittelt worden sein. Fir die Auslegung
missen der maximale Explosionsdruck (pmax) und der maximale Druckanstieg Ksr bekannt
sein. Weiterhin gehen das Volumen und die Druckstol¥festigkeit (reduzierter Explosions-
Uberdruck (pred)) in die Berechnung der Entlastungsflache ein.

Als Druckentlastungseinrichtungen werden z. B. Berstscheiben, Explosionsklappen oder
auch flammenlose Druckentlastungseinrichtungen verwendet.

Die Explosionsdruckentlastung mit und ohne Druckentlastungskanal ist so auszufiihren,
dass sie in ungefahrdete Bereiche erfolgt. Insbesondere dirfen sich im Wirkbereich der Ent-
lastungsoffnung keine Verkehrswege befinden. Weiterhin ist auch ein ausreichender Ab-
stand zu benachbarten Einrichtungen und Geb&uden einzuhalten.

Werden Entlastungsoéffnungen tber Entlastungskandle ins Freie gefiihrt, so erhéht sich der
reduzierte Explosionsdruck in Abhangigkeit von der Lange des Entlastungskanals erheblich.
Die Lange des Entlastungskanals muss daher bei der Auslegung berucksichtigt werden.

Anmerkungen:

Die Explosionsdruckentlastung ist eine sehr einfache und doch wirkungsvolle Malinahme
des konstruktiven Explosionsschutzes, die mdglichst friihzeitig in die Anlagenplanung ein-
zubeziehen ist.

32 TRGS 724, Abschn. 2.5
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7.3.3 Explosionsunterdrickung

Bei der Explosionsunterdriickung wird eine anlaufende Explosion mittels Druck- oder Infra-
rotdetektoren erkannt und durch schnelles Einblasen von Léschmittel so rasch eingedammt,
dass sie sich nicht voll entwickeln kann. * Durch die Explosionsunterdriickung wird der ent-
stehende Druckanstieg auf den reduzierten Explosionstberdruck (pred) begrenzt, fir den die
Apparatur entsprechend explosionsdruckstol3fest auszulegen ist.

Als geeignetes Loschmittel gegen Staubexplosionen hat sich in vielen Bereichen Natrium-
bicarbonat bewahrt.

Anmerkungen:

Da bei der Schutzmaflinahme Explosionsunterdriickung die Explosion auf das Innere der
jeweiligen Apparatur beschrankt bleibt, ergibt sich als ein wesentlicher Vorteil dieser Mal3-
nahme die Unabhangigkeit vom Aufstellort der zu schiitzenden Anlage. Auch ist ein Nach-
risten bestehender Anlagen vielfach eher mdglich, als mit anderen konstruktiven Explosi-
onsschutzmalinahmen.

7.3.4 Explosionstechnische Entkopplung

Grundsatzlich ist bei der Anwendung von konstruktiven ExplosionsschutzmalRnahmen im-
mer zu prifen, ob zusatzliche MalRhahmen zur explosionstechnischen Entkopplung erfor-
derlich sind. In der Regel ist davon auszugehen, dass konstruktiv geschiitzte Anlagenteile
auch explosionstechnisch zu entkoppeln sind. 3* Dies geschieht z. B. durch Einbau von

e Zellenradschleusen,

e Schnellschlussschiebern, -klappen,
e Schnellschlussventilen,

e Entlastungsschloten oder

e LOschmittelsperren.

Zellenradschleusen verhindern das Durchschlagen der Flammenfront und der Druckwelle.
Im Explosionsfall ist die Schleuse automatisch stillzusetzen, damit das Austragen von bren-
nendem oder glimmendem Produkt verhindert wird.

Beim Einsatz von Schnellschlussschiebern, -klappen wird eine anlaufende Explosion mittels
Detektoren erkannt und ein Auslésemechanismus schlief3t den Schieber bzw. die Klappe
innerhalb von Millisekunden. Sie kommen vorwiegend in Rohrleitungen zur Anwendung. Auf
diese Weise wird die Rohrleitung hermetisch abgeschlossen, so dass weder Flammen noch
Druck die Entkopplungseinrichtung passieren kdnnen.

Schnellschlussventile (Explosionsschutzventile) schlieRen bei Uberschreiten einer bestim-
mten Strémungsgeschwindigkeit (Explosionsdruckwelle) automatisch den Rohrquerschnitt
hermetisch ab. Die fur das Schliel3en notwendige Strémung kann gegebenenfalls auch aktiv
durch eine detektorgesteuerte Hilfsstromung erzeugt werden.

33 TRGS 724, Abschn. 2.8
34 TRGS 724, Abschn. 2.9 und Abschn. 8
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Der Entlastungsschlot ist die in den Entstaubungsanlagen der Zuckerindustrie am haufigs-
ten anzutreffende EntkopplungsmaRnahme. Eine Explosionsibertragung soll hierbei durch
eine Entlastung im Umlenkpunkt verhindert werden. Durch diese Konstruktion kann die Ex-
plosionsiibertragung jedoch nicht immer zuverlassig verhindert werden. In jedem Fall wird
die Ausbreitung der Flammenfront so gestort, dass in dem nachfolgenden Leitungsteil nur
mit dem langsamen Anlaufen einer neuen Explosionsfront zu rechnen ist.

Der Entlastungsschlot kann als ausreichende Entkopplungsmal3nahme angesehen werden,
wenn er zum Vermeiden einer Explosionsiibertragung vom Filter einer Entstaubungsanlage
zu den Erfassungsbereichen eingesetzt wird. Voraussetzung ist, dass in den Entstaubungs-
rohrleitungen betriebsmalfiig keine gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphéren zu erwar-
ten ist (keine Zone). Dartber hinaus missen die Rohrleitungen frei von Staubablagerungen
sein. Dieses kann durch stromungstechnisch einwandfreie Leitungsfiihrung und hinrei-
chende Stromungsgeschwindigkeit (> 18 m/s) erreicht werden. Aul3erdem muss eine aus-
reichende Rohrleitungslange zu den aspirierten Anlagenteilen gegeben sein.

Anmerkungen:

In Entstaubungsrohrleitungen liegen die Staubkonzentrationen Ublicherweise weit unterhalb
der unteren Explosionsgrenze, wenn die Anlage entsprechend der Auslegung des Anlagen-
bauers betrieben wird. Das setzt u. a. voraus, dass die Einhaltung der Mindeststrémungs-
geschwindigkeit (> 18 m/s) betrieblich kontrolliert und eingehalten wird. In regelméRigen Ab-
standen sollte dariiber hinaus die Rohrleitung auf Ablagerungen und Verunreinigungen
Uberprift und ggf. gereinigt werden. Hinweise zu Entstaubungsanlagen und Eigenschaften
strémungstechnisch gunstigen Rohrleitungen werden in Kap. 6.3 der DGUV-Regel 109-002
LArbeitsplatzliftung” gegeben.

Bei den als Entkopplungseinrichtungen dienenden Zellenradschleusen, Schnellschluss-
schiebern, -klappen, -ventilen handelt es sich um Schutzsysteme im Sinne der
RL 2014/34/EU. Fur diese Schutzeinrichtungen ist der Nachweis der Eignung tber eine EU-
Baumusterpriifung zu erbringen (siehe Kap. 5).

Beim Einsatz von Loschmittelsperren wird eine Explosion bzw. eine Flammenfront von
Detektoren erkannt und die sich ausbreitende Flamme durch eingedistes Léschmittel ge-
|6scht.

Anmerkungen:

Im Gegensatz zu den vorgenannten Entkopplungseinrichtungen haben Loschmittelsperren
keinen vermindernden Einfluss auf den Explosionsdruck, so dass auch hinter der L6schmit-
telsperre die Rohrleitung und die Ubrigen Apparaturen fir den zu erwartenden Explosions-
druck ausgelegt sein missen.

7.3.5 Beispiele fur MalBnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes

Losungen fir konstruktive ExplosionsschutzmalRnahmen kdnnen fir die einzelnen Anlagen-
teile wie folgt aussehen.

7.3.5.1 Aspirationsleitungen

Aspirationsleitungen sind im Falle einer Explosion unterschiedlichen Belastungen ausge-
setzt, je nachdem wo das Ereignis ausgel6st wird und in welche Richtung die Druckwelle
mit der Flammenfront das System durchlaufen wird.
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Aspirationsleitungen zwischen Entlastungsschlot und Filter werden druckstoR3fest in Anleh-
nung an die Druckstof3festigkeit des Filters gebaut. Der Entlastungsschlot zur Explosions-
entkopplung sollte eine héhere Festigkeit aufweisen.

Anmerkungen:

Voraussetzung ist, dass keine gefahrliche explosionsfahige Atmosphére abgesaugt und
keine gefahrliche explosionsfahige Atmosphére im Rohrleitungssystem vorhanden ist (keine
Zone). Triviale Zindquellen, wie z. B das Rauchverbot werden organisatorisch ausgeschlos-
sen. Der Entlastungsschlot sichert das Leitungssystem nur gegen eine Explosion im Filter.
Besonders kritische Anlagen, z. B. Mlhlen, werden nicht im gleichen System abgesaugt.

Es ist empfehlenswert, die weiteren Aspirationsleitungen, soweit sie als Sammelleitungen
fungieren, druckstoR3fest auszulegen. Dies gilt insbesondere flir Sammelleitungen, die z. B.
durch weitere Brandabschnitte fihren und bei ihrer Zerstérung zur Verbreitung des Explosi-
onsereignisses in diese Bereiche fuhren wirden. In der direkten Nahe zu den eigentlichen
Absaugstellen macht das aber keinen Sinn mehr, da sich eine eventuell einlaufende Druck-
welle mit der Flammenfront hier sowieso ungebremst ins Freie entlasten wirde.

7.3.5.2 Filter

e Filter sind druckstoR3fest flr einen reduzierten Explosionsiiberdruck von z. B.
0,4 bar

e Entkopplung erfolgt mittels durchschlagsicherer Zellenradschleuse im Produktaus-
trag

e Entkopplung erfolgt tiber einen Entlastungsschlot oder mittels Loschmittelsperre im
Rohlufteintritt

e Explosionsdruckentlastung erfolgt unmittelbar ins Freie / oder Uber eine flammen-
lose Druckentlastung z. B. “Q-Rohr"

alternativ ist der Filterraum mit Explosionsunterdriickung ausgerustet.

Beispiel fur eine Filteranlage ohne konstruktiven Explosionsschutz

Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung, dass der Eintrag wirksamer Zindquellen, auch statische
Elektrizitat, sicher ausgeschlossen ist, kann auf konstruktive Explosionsschutzmal3nahmen
verzichtet werden. Sofern nicht ausgeschlossen werden kann, dass aus den nachfolgenden
Anlagenteilen gegen den Produktstrom eine Ziindquelle eingetragen werden kann, ist eine
Entkopplung, z. B. mittels durchschlagsicherer Zellenradschleuse im Produktaustrag, erfor-
derlich.

Anmerkungen:

An einen Filter fur die Silokonditionierung (Grof3silo fur Kristallzucker) kbnnen geringere An-
forderungen als an die Férderwegeentstaubung gestellt werden, da die Luft Gblicherweise
im geschlossenen Kreislauf bewegt wird und die Gefahr des unbeabsichtigten Eintragens
von Zundquellen nicht besteht.

Des Weiteren haben Messungen ergeben, dass sowohl im Silo als auch in den Leitungen
der Silokonditionierung selbst gefahrliche explosionsfahige Atmospharen nur sehr selten
durch pl6tzliches Losen von Staubablagerungen auftreten (Zone 22).
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Die in den Filtern eingesetzten Filtergewebe sollten aus normalem nicht leitfahigem Material
bestehen., Zugleich missen die Stitzeinrichtungen (Stutzkorbe) und etwaige Manschetten
sorgfaltig elektrisch leitfahig mit dem Filtergehduse verbunden sein.

Werden dennoch leitfahige oder ableitfahige Filtergewebe eingesetzt, ist sicherzustellen,
dass alle leitfahigen Komponenten dieser Gewebe sicher und dauerhaft geerdet sind. Bei-
spielsweise muss gewahrleistet sein, dass diese weder beim Waschen noch beim Auf- bzw.
Abziehen geschadigt werden und die Ableitfahigkeit eingeschrankt bzw. isolierte elektrisch
leitfahige ,Inseln” entstehen (ggf. ist eine Mehrfachverwendung solcher Gewebe zu vermei-
den).

7.3.5.3 Stationare Staubsaugeranlage
o Filtergehause ist konstruktiv geschutzt, z. B. druckfest oder drucksto3fest mit Dru-
ckentlastung fur den zu erwartenden Explosionsdruck.

o Festverlegte Rohgasleitungen sind druckstof3fest fur den zu erwartenden Explosi-
onsdruck.

e Es sind ableitfahige Schlauche einzusetzen. Auf elektrisch leitfahige Einbindung ist
zu achten®®,

¢ Rohgassammelleitung ist vor dem Eintritt ins Filtergehdause entkoppelt, z. B. mit ei-
nem Schnellschlussventil

e Entkopplungseinrichtung in der Reinluftleitung, z. B. Giber ein Ventexventil.

Anmerkungen:

An die technische Ausflihrung einer stationaren Staubsaugeranlage zur Geb&aude- und An-
lagenreinigung mit ihren vielen Anschlussmaéglichkeiten im Geb&ude sind erhéhte Anforde-
rungen zu stellen, da durch die flexible Handhabung der Anlage durch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor Ort die Einhaltung des Explosionsschutzkonzeptes ,Vermeidung von
Zindquellen® nicht garantiert werden kann.

Mit der Mdglichkeit des Einsaugens von wirksamen Ziindquellen muss daher immer gerech-
net werden.
7.3.5.4 Pudermihle

¢ Miuihlengehause ist druckfest fir den maximalen Explosionsiiberdruck gebaut.

e Maihlennachbehélter ist druckstol3fest fur reduzierten Explosionstberdruck von
z. B. 0,4 bar und druckentlastet.

e Zu- und Ablaufe, einschlieflich Luftzufuhr zur Mihle, sind explosionstechnisch ent-
koppelt.

Anmerkungen:

Im Mahlraum des Mihlengehduses besteht stéandig die Gefahr, dass eine wirksame Ziind-
quelle entsteht (z. B. durch Stiftbruch bei einer Stiftmiihle). Somit ist insbesondere im Fall

35 TRGS 727 Nr. 6.5
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von Stérungen mit einem erhdhten Explosionsrisiko zu rechnen. Diesem Aspekt ist insbe-
sondere auch bei Altanlagen Rechnung zu tragen.
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8 Bauliche MalRnahmen

e Die brandschutztechnische Entkopplung durch Aufteilung des Gebaudes in Brand-
abschnitte muss vorgenommen werden. MalRgebliche Ansprechpartner sind hierfur
die Genehmigungsbehdrden, z. B. Bauaufsichtsbehtérde und der Sachversicherer.

o Eine sorgféltige Oberflachengestaltung ist zur Vermeidung von Staubablagerungen
unabdinglich. Dies wird insbesondere durch das Vermeiden von Ablagerungsfla-
chen gewaébhrleistet. Flachen mit einer Neigung von 60° und mehr gegen die Waa-
gerechte verhindern Ablagerungen weitestgehend. Unvermeidbare potentielle Ab-
lagerungsflachen sind so zu gestalten, dass abgelagerter Staub problemlos besei-
tigt werden kann.

e FUr die Bauplanung ist es im Hinblick auf weitere Entwicklungen sinnvoll, ggf. Fl&-
chen fur Druckentlastungen vorzusehen.

e Die BlitzschutzmaRnahmen sind grundsatzlich erforderlich®. MaRgebliche An-
sprechpartner sind hierfiir z. B. die Bauaufsichtsbehdrde und der Sachversicherer.

e Die Gebaudeentkopplung durch Entkopplungseinrichtungen in verbindenden For-
dereinrichtungen, z. B. bei Bandférderern, ist in besonderen Einzelfallen ebenfalls
erforderlich. MaRgebliche Ansprechpartner sind hierfir z. B. die Bauaufsichtsbe-
hdrde und der Sachversicherer.

¢ Einrichtungen zur Erdung der Maschinen und Anlagen, die die gefahrlose Ableitung
elektrostatischer Aufladungen ermdglichen, sind ebenfalls durchgangig einzupla-
nen.

e Die elektrische Ausrustung der Rauminstallation ist den Anforderungen an die Um-
gebung anzupassen. Die Auswahl der Schutzklassen fir die Installation muss auf
Basis der Zoneneinteilung erfolgen, wenn ganze Raume, z. B. der komplette Silo-
keller, als explosionsgefahrdete Bereiche ausgewiesen wurden.

¢ Fest montierte Steckvorrichtungen wie Wandsteckdosen sind so anzuordnen, dass
die Einfihroffnung fir den Stecker nach unten weist (maximale Abweichung von
der Senkrechten 30°) und bei nicht eingefiihrtem Stecker durch einen unverlierba-
ren Deckel derart verschlossen ist, dass die Schutzart eingehalten wird. Sie mus-
sen im spannungslosen Zustand koppel- und trennbar sein.

36 DIN V ENV 61024-1/VDE 0185
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9 Organisatorische MalRhahmen

9.1 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der explosionsgefahrdeten Bereiche muss entsprechend der ASR A 1.3
erfolgen. Auf das Verbot des Betretens von explosionsgefahrdeten Bereichen durch unbe-
fugte Personen ist ebenfalls deutlich erkennbar und dauerhaft durch Kennzeichnung®’ hin-
zuweisen.

9.2 Reinigung und Wartung

Der Staubfreiheit von Betriebsraumen kommt ein hoher Stellenwert zu. Es sind daher Rei-
nigungsplane zu erstellen, in denen Art, Umfang und Haufigkeit der Reinigungsmalinahmen
sowie die jeweiligen Verantwortlichkeiten festgelegt sind.

Zum Beseitigen von Staubablagerungen sollten bevorzugt saugende Verfahren eingesetzt
werden (stationdre Staubsaugeranlage, mobile Industriestaubsauger).

Art der ReinigungsmalRnahmen |Umfang Haufigkeit Verantwortlich
Saugen Siloboden nach Schichtende |Herr S.
Wischen Mihlenraum*) bei Bedarf, mind. |Frau W.
jedoch woéchent-
lich

*) Anlage darf dabei nicht in Betrieb sein!

Abb. 5: Beispiel fir einen Reinigungsplan

Anmerkungen:

Eine stationare Staubsaugeranlage (siehe Kap. 7.3.5.3) mit vielen Anschlussmadglichkeiten
vor Ort in den staubbelasteten Bereichen, erleichtert ein rationelles und griindliches Entfer-
nen von Staubablagerungen auch an schlecht zuganglichen Arbeitsbihnen (z. B. mit Zu-
gang Uber eine Steigleiter). Mobile Staubsaugeranlagen kénnen hier oft nicht vor Ort ge-
bracht werden, um versteckte Staubablagerungen zu beseitigen.

Mobile Industriestaubsauger missen fir den Einsatz mit brennbaren Stauben geeignet sein.
Bei den Wartungsarbeiten sind neben den aus produktionstechnischen Grinden erforderli-
chen insbesondere Tatigkeiten zu bericksichtigen, die

e die Funktion von Schutzsystemen (wie Schieflaufsicherungen, Schlupfwéachter oder
Explosionsunterdriickungsanlagen),

¢ die Dichtheit staubfiihrender Anlagen,

87 GefStoffV Anhang 1 Nr. 1.8
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o die Wirksamkeit von entstaubungstechnischen Anlagen,
o die Reibungsfreiheit von bewegten Anlagenteilen und
¢ die Vermeidung von mechanisch erzeugten Funken

betreffen. Auch diese Wartungsarbeiten sind analog zu den Reinigungsmaf3nahmen in ei-
nem Wartungsplan zu erfassen.

9.3 Priufung und Instandsetzung

Um eine dauerhafte Aufrechterhaltung der fir den Explosionsschutz getroffenen Schutz-
maRnahmen zu gewahrleisten, ist durch den Arbeitgeber / Betreiber ein Priif- und Uberwa-
chungskonzept zu erstellen. Das Priif- und Uberwachungskonzept muss Festlegungen hin-
sichtlich Prufart, Prifumfang, Priftiefe sowie Priffristen beinhalten.

9.3.1 Arbeitsmittel

Die Prufungen von ,einfachen® Arbeitsmitteln®® sind nicht Bestandteil des Leitfadens. Nichts-
destotrotz gehéren diese Prifungen aber zu den Unternehmerpflichten zur Aufrechterhal-
tung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Alle durchgefiihrten Prifungen sind zu
dokumentieren und die Priifaufzeichnungen aufzubewahren.®

Weiterfihrende Informationen kdnnen u. a. den Merkblattern der T-Reihe der BG RCI ent-
nommen werden.*°

9.3.2 Uberwachungsbediirftige Anlagen

Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen gelten als Uberwachungsbedurftige Anlagen
im Sinne der BetrSichV. Fir sie gelten daher ,Zusétzliche Vorschriften fir dberwachungs-
bedurftige Anlagen“.*

Anmerkungen:

Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen sind die Gesamtheit der explosionsrelevanten
Arbeitsmittel einschlie3lich der Verbindungselemente sowie der explosionsschutzrelevan-
ten Gebaudeteile.*?

Es sind flr Gberwachungsbedurftige Anlagen die Prufungen vor Inbetriebnahme und vor
Wiederinbetriebnahme nach prifpflichtigen Anderungen sowie die wiederkehrenden Pru-
fungen zu unterscheiden.

Anmerkungen:

In der Zuckerindustrie sind von diesen Prifungen in staubexplosionsgeféhrdeten Bereichen
fur kristallinen Zucker in der Regel folgende Anlagen:

e zur Forderung von getrocknetem Zucker (mechanischer, pneumatisch),

38 BetrSichV, § 14

39 BetrSichV, § 14 (7)

40 Merkblatter T-008-1, T-008-1a und T-008-2
41 BetrSichV, Abschnitt 3 mit Anhang 2

42 BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 3 Nr. 2
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e zur Entstaubung (Maschinen, Forderelemente, Bunker, Silos),
e zur Sichtung von losem Kristallzucker,

e zur Puderzuckerherstellung (Muhlen) und

¢ sonstige Anlagen zum Handling von losem Kristallzucker

betroffen. Diese Aufzahlung ist aber nicht abschliel3end zu verstehen.

9.3.2.1 Prafung vor Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach pruf-
pflichtigen Anderungen®

Anlagen in explosionsgeféahrdeten Bereichen sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme und
vor Wiederinbetriebnahme nach prufpflichtigen Anderungen unter Beriicksichtigung der vor-
gesehenen Betriebsweise durch eine zur Prifung befahigte Person oder durch eine zuge-
lassene Uberwachungsstelle auf Explosionssicherheit zu prifen. 4

Hierbei sind das im Explosionsschutzdokument dargelegte Explosionsschutzkonzept und
die Zoneneinteilung zu bertcksichtigen. Bei der Prifung ist festzustellen, ob

a) die fur die Prufung bendtigte technischen Unterlagen vorhanden sind,

b) die Anlage entsprechen dieser Verordnung errichtet und in einem sicheren Zustand
ist und

c) die festgelegten technischen Malinahmen geeignet und funktionsfahig und die fest-
gelegten organisatorischen Malinahmen geeignet sind.

Es handelt sich hierbei um eine Priifung, die sowohl das Explosionsschutzkonzept umfasst
wie auch der einzelnen Anlagenteile (Arbeitsmittel) hinsichtlich der ordnungsgeméafien Mon-
tage, Installation und Funktion.

Diese Anforderung ist analog nach einer prufpflichtigen Anderung der Anlage, bzw. soweit
der Betrieb oder die Bauart der Anlage durch eine Anderung beeinflusst wird, zu erfullen.

9.3.2.2  Prufung nach Instandsetzung*

Nach der Instandsetzung eines Geréates, eines Schutzsystems oder einer Sicherheits-, Kon-
troll- oder Regelvorrichtung im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU hinsichtlich eines Teils, von
dem der Explosionsschutz abhangt, ist eine Priifung durch eine zugelassene Uberwa-
chungsstelle (ZUs) oder durch eine von der Behérde anerkannte zur Priifung befahigte Per-
son “¢ durchzufuhren.

Anmerkungen:

Die Prufung darf auch durch den jeweiligen Hersteller durchgefiihrt werden. Der Hersteller
hat in diesem Fall zu bestatigen, dass das Gerét, das Schutzsystem oder die Sicherheits-,

43 BetrSichV, § 15

44 Angaben zur Auswahl der zPbP oder ZUs finden sich im Anhang 2, Abschnitt 3, Abs. 3 der Be-
trSichV

45 BetrSichV, § 15

46 BetrSichV, 8§ 15 (1) mit Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 3.2 und 4.2

Ausgabe 03/2021 - 44 -



Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und Verarbeitung von Zucker

Kontroll- oder Regelvorrichtung in den flr den Explosionsschutz wesentlichen Merkmalen
den Anforderungen der BetrSichV entspricht.

Weitere Konkretisierungen zu dieser Prufung sind in der TRBS 1201 Teil 3 zu finden.

9.3.2.3  Wiederkehrende Prifungen®

Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen sind mindestens alle sechs Jahre auf Explosi-
onssicherheit zu prifen. Die konkrete Priffrist ist im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
durch den Betreiber festzulegen.

Hierbei sind das im Explosionsschutzdokument dargelegte Explosionsschutzkonzept und
die Zoneneinteilung zu bertcksichtigen. Bei der Prifung ist festzustellen, ob

a) die fur die Prifung bendtigten technischen Unterlagen vollstdndig vorhanden sind
und ihr Inhalt plausibel ist,

b) die arbeitsmittelspezifischen Prifungen*® vollstandig durchgefiihrt sind,

c) sich die Anlage in einem der BetrSichV entsprechenden Zustand befindet und si-
cher verwendet werden kann,

d) die festgelegten technischen und organisatorischen MalRnahmen wirksam sind und
e) das Instandhaltungskonzept*® wirksam ist.

Bei den arbeitsmittelspezifischen Priifungen sind individuelle Priffristen*® auf der Grundlage
einer Gefahrdungsbeurteilung vorzugeben. Dies betrifft Gerate, Schutzsysteme, Sicher-
heits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen mit ihren Verbindungseinrichtungen (wiederkeh-
rend mindestens alle drei Jahre) als Bestandteil einer Anlage in einem explosionsgefahrde-
ten Bereich, aber auch Liuftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen und Inertisierungseinrich-
tungen (wiederkehrend jahrlich).

Anmerkungen:

Ein Instandhaltungskonzept ist nicht verpflichtend zu erstellen. Wenn der Arbeitgeber aber
im Rahmen der Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung ein Instandhaltungskonzept
festgelegt hat und damit gleichwertig sicherstellt, dass ein sicherer Zustand der Anlagen
aufrechterhalten wird, kénnen weitere arbeitsmittelspezifische Prifungen entfallen. Dieses
Instandhaltungskonzept muss die Anforderungen nach TRBS 1201 Teil 1 Nr. 6 erfllen.

Die in der Zuckerindustrie Ublicherweise eingesetzten Aspirationsanlagen dienen in erster
Linie der Aufrechterhaltung eines leichten Unterdruckes in den Apparaten und somit der
Reduzierung von Staubfreisetzungen. Ebenso reduzieren die Absaugungen an Ubergabe-
stellen, z.B. von Forderbandern die Raumverstaubung und mindern den Reinigungsauf-
wand in den Aufstellungsrdumen. Diese Aspirationsanlagen sind keine Liftungsanlagen im
Sinne der BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 5.3.

9.3.2.4  Prufaufzeichnungen und —bescheinigungen®°

47 BetrSichV, § 16

48 BetrSichV, 8§ 16 (1) mit Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 5.2 und 5.3
49 BetrSichV, 8§ 16 (1) mit Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 5.4

50 BetrSichv, § 17
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Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, dass die Ergebnisse der Prifungen aufgezeichnet wer-
den. Sofern die Priifung von einer zugelassenen Uberwachungsstelle durchzufiihren ist, ist
von dieser eine Prifbescheinigung tber Art, Umfang und Ergebnis der Prifung zu fordern.
Die Aufzeichnungen und ggf. Prifbescheinigungen sind elementarer Bestandteil der Doku-
mentation zum Explosionsschutz (Explosionsschutzdokument).!

9.4 Betriebsanweisung, Unterweisung

Unter Einbeziehung der Gefahrdungsbeurteilung (siehe Kap. 6), sind Betriebsanweisungen
zu erstellen, die den Umgang mit brennbaren Stoffen und gefahrlicher explosionsfahiger
Atmosphére (z. B. Zucker-, Schnitzel- und Pelletstaub), regeln.

Im Rahmen der Erst- und Wiederholungsunterweisungen sind die in dem Bereich tatigen
Personen (Anlagenfahrer, Servicepersonal, usw.) tber

¢ die grundlegenden Explosionsvoraussetzungen (siehe Kap. 3),
e grundsatzliche Verhaltensweisen in den explosionsgeféahrdeten Bereichen,
e das allgemeine Rauchverbot in den explosionsgeféahrdeten Bereichen,

e das Verbot der Verwendung offener Flammen sowie der Durchfiihrung von Feuer-
arbeiten ohne Erlaubnisschein (siehe Kap. 9.5) und

e das Zutrittsverbot fir unbefugte Personen

ZU unterweisen.

Anmerkungen:

Auch die umfassende Unterweisung der Fremdfirmenbeschaftigten, z. B. von Reinigungs-
firmen, ist zu gewahrleisten.

9.5 Arbeitsfreigabe

Die Durchfihrung von Arbeiten in explosionsgefahrdeten Bereichen ist nur gemafR den
schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers zuléssig. Bei Instandhaltungsmafinahmen sind
Gefahrdungsbeurteilungen durchzufihren. Dabei haben sich Arbeitsfreigabesysteme be-
wahrt. Insbesondere bei Téatigkeiten, wie Schweil3-, Schneide- und Schleifarbeiten, Einsatz
von nicht-explosionsgeschiitzten Betriebsmitteln, das Offnen von Apparaten mit der Mog-
lichkeit einer Freisetzung sind Anforderungen des Explosionsschutzes zu bertcksichtigen.

Diese Tatigkeiten diurfen erst beginnen, wenn den ausfihrenden Beschaftigten eine schrift-
liche Arbeitsfreigabe vorliegt, in dem der zustandige Vorgesetzte die Arbeitsfreigabe erteilt
hat und die notwendigen SchutzmalRnahmen getroffen wurden.

Ein Mustererlaubnisschein findet sich im Anhang (siehe Kap. 10.10).

51 GefStoffV, § 6 (9) Nr. 6
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9.6 Explosionsschutzdokument

Der Arbeitgeber hat alle zum Explosionsschutz getroffenen Mafinahmen in einem Explosi-
onsschutzdokument®? zu erfassen. Dieses Dokument ist standig auf dem aktuellen Stand
zu halten.%® Es ist vor Inbetriebnahme der Anlage, d. h. bereits in der Planungsphase, zu
erstellen und zu Uberarbeiten, wenn Veranderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen
der Arbeitsumgebung, der Arbeitsmittel, des Arbeitsablaufes, nach Ereignissen oder neuen
Erkenntnissen vorgenommen werden.

Aus dem Dokument muss insbesondere hervorgehen,

¢ dass die Explosionsgefahrdungen ermittelt und einer Bewertung unterzogen wor-
den sind,

e dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziele des Explosions-
schutzes zu erreichen (Darlegung eines Explosionsschutzkonzeptes),

e ob und welche Bereiche in Zonen®* eingeteilt wurden,
e flr welche Bereiche ExplosionsschutzmaRnahmen®® getroffen wurden,

e wie die Vorgaben zur Zusammenarbeit verschiedener Firmen®® umgesetzt wurden
und

e welche Uberpriifungen im Rahmen der Grundpflichten®” und welche Prifungen
zum Explosionsschutz®® durchzufiihren sind.

Zu den angemessenen Vorkehrungen gehodren insbesondere technische und organisatori-
sche SchutzmalRnahmen wie z. B, Auswahl der Arbeitsmittel fiir explosionsgefahrdete Be-
reiche, Instandhaltungsmafinahmen, Koordination von sicherheitstechnischen MaRnah-
men, Unterweisungen und Prifungen.

Das Explosionsschutzdokument muss alle Angaben zum Explosionsschutz im Werk bein-
halten. Es ist nicht auf den Staubexplosionsschutz beschréankt. Vom Gesetzgeber ist keine
spezielle Form vorgegeben worden.

Anmerkungen:

Die im Rahmen des Explosionsschutzdokumentes erstellte Gefahrdungsbeurteilung ist nicht
als eigenstandige Betrachtung, sondern als eine Erweiterung der allgemeinen Geféahrdungs-
beurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz bzw. der Betriebssicherheitsverordnung und Ge-
fahrstoffverordnung zu verstehen.

Im Explosionsschutzdokument kann der Arbeitgeber auch auf bereits vorhandene Gefahr-
dungsbeurteilungen, Dokumente oder andere gleichwertige Berichte verweisen, die auf
Grund von Verpflichtungen nach anderen Rechtsvorschriften erstellt worden sind. Dazu kén-
nen z. B. Gutachten, Genehmigungsunterlagen, Anlagenverzeichnisse, Gefahrstoffkataster,

52 GefStoffV, § 6 (9)

53 GefStoffV, § 6 (10)

54 GefStoffV, § 8 (8) und Anhang I, Nummer 1.7
55 GefStoffV, § 11 und Anhang I, Nummer 1

56 GefStoffV, § 15

57 GefStoffV, § 7 (7)

58 BetrSichV, Anhang 2 Abschnitt 3

Ausgabe 03/2021 -47 -



Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und Verarbeitung von Zucker

Reinigungsplane, Protokolle tGber planmalige Rundgange, Prifunterlagen, Unterweisungs-
unterlagen und Havariepléne gehéren.

Empfehlung fur Aufbau und Inhalt

Der mogliche Aufbau des Explosionsschutzdokumentes kann dem Anhang (siehe
Kap 10.11) entnommen werden.
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10 Anhang (allgemein)

10.1 Begriffsbestimmungen, KenngréRen (fir brennbaren Staub)

Die Begriffsbestimmungen stammen in der Regel aus TRGS 720 Abs. 2, wenn keine
Rechtsquelle explizit angegeben wird. In den Gbrigen Fallen findet sich der Herkunftshinweis
in einer Ful3note.

Arbeitgeber

Staatliche Arbeitsschutzverordnungen richten sich im Regelfall an den Arbeitgeber. Er ist
fur die Umsetzung der Forderungen verantwortlich. Mit dem Begriff des Arbeitgebers sind
die in 8§ 13 ArbSchG genannten betrieblichen Fuhrungskrafte in Linienfunktion angespro-
chen, soweit ihr Zustandigkeitsbereich von dem Geltungsbereich einer Verordnung betrof-
fen ist oder sie explizit vom Arbeitgeber mit Ubernahme von Arbeitgeberpflichten beauftragt
wurden.>®

Arbeitsmittel

Der Begriff Arbeitsmittel wird in dieser Veroffentlichung im Sinne der Betriebssicherheitsver-
ordnung verwendet. Der Geltungsbereich ist weit gefasst und umfasst Werkzeuge, Gerdte,
Maschinen oder Anlagen.

Anmerkungen:

Anlagen setzten sich aus mehreren Funktionseinheiten zusammen, die zueinander in Wech-
selwirkung stehen und deren sicherer Betrieb wesentlich von diesen Wechselwirkungen be-
stimmt ist.

Zu den Anlagen gehdren auch tUberwachungsbedirftige Anlagen im Sinne des Produkisi-
cherheitsgesetzes.®°

Brennbarkeit

Die Brennzahl (BZ) ist ein Kriterium fir die Ausbreitung eines Brandes in abgelagertem
Staub. Sie wird bestimmt durch lokale Auswirkung einer hinreichend starken Ziindquelle auf
eine Staubschicht mit bestimmter Geometrie. Die Brennzahl wird aufgrund des Reaktions-
verhaltens festgelegt. Sie ist in Stufen von 1 bis 6 eingeteilt.

59 BetrSichV, § 2 (3)
60 ProdSG, § 2 (30)
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Art der Reaktion Brennzahl | Staubart (Beispiel)
Keine Brandausbreitung Keine Entziindung Bz 1 Kochsalz
Kurze Entziindung, schnelles Er- Bz 2 Zuckerstaub, Wein-
l6schen saure, Kasein
Ortlich begrenztes Verbrennen o- Bz 3 Lactose, Dextrin

der Glimmen, nahezu ohne Aus-
breitung oder nur értliche Aus-

breitung

Brandausbreitung Glimmen oder Schwelen (ohne Bz 4 Tabak, Braun-
Funken oder Flammen) oder kohle, Torf
langsames Zersetzen ohne Flam-
men
Langsame Verbrennung oder Bz 5 Schwefel, Holz,
Funken Zellulose
Sehr schnelle Verbrennung mit BZ 6 Schwarzpulver
Flammen oder sehr schnelles
Zersetzen

Explosion

Eine Explosion ist eine plotzliche Oxidationsreaktion mit Anstieg der Temperatur, des Dru-
ckes oder von beidem gleichzeitig.

Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze (UEG) bzw. obere Explosionsgrenze (OEG) ist der untere bzw.
obere Grenzwert der Konzentration (Stoffmengenanteil) eines brennbaren Stoffes in einem
Gemisch aus Gasen, Dadmpfen, Nebeln und/oder Stauben, in dem sich nach dem Ziinden
eine von der Ziindquelle unabhangige Flamme gerade nicht mehr selbststandig fortpflanzen
kann.

Explosionsfahige Atmosphare (e. A.)

Eine explosionsfahige Atmosphére ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Stauben unter
atmospharischen Bedingungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Ent-
ziindung auf das gesamte unverbrannte Gemisch ubertragt.

Als atmosphéarische Bedingungen gelten Gesamtdriicke von 0,8 bar bis 1,1 bar und Ge-
mischtemperaturen von —20 °C bis +60 °C.

Explosionsfeste Bauweise

Anlagenteile wie Behéalter, Apparate, Rohrleitungen (Aspirationsleitungen), sind explosions-
fest, wenn sie so gebaut sind, dass sie dem zu erwartenden Explosionsdruck im Inneren
standhalten, ohne aufzureil3en.

Explosionsdruckfeste Bauweise

Anlagenteile wie Behalter, Apparate, Rohrleitungen (Aspirationsleitungen), sind explosions-
druckfest, wenn sie dem zu erwartenden Explosionsdruck standhalten, ohne sich bleibend
zu verformen.
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Anmerkungen:

Fur die Auslegung und Herstellung werden die Berechnungs- und Bauvorschriften fir Druck-
behalter angewendet. Als Berechnungsdruck wird der zu erwartende Explosionsdruck zu-
grunde gelegt.

Explosionsdruckstofl3feste Bauweise

Anlagenteile wie Behalter, Apparate, Rohrleitungen (Aspirationsleitungen), sind so gebaut,
dass sie dem zu erwartenden Explosionsdruck standhalten ohne aufzureif3en, wobei jedoch
bleibende Verformungen zulassig sind.

Anmerkungen:

Die Auslegung und Herstellung erfolgt nach DIN EN 14460 , wobei unter der VVoraussetzung
einer hohen Verformbarkeit der verwendeten Werkstoffe eine im Vergleich zu Druckbehal-
tern héhere Ausnutzung der Werkstofffestigkeit zulassig ist.

Explosionsgeféhrdeter Bereich (e. B.)

Ein explosionsgefahrdeter Bereich ist ein Bereich, in dem eine geféahrliche explosionsfahige
Atmosphére auftreten kann. Ein Bereich, in dem eine explosionsfahige Atmosphére nicht in
einer solchen Menge zu erwarten ist, dass besondere SchutzmalRnahmen erforderlich wer-
den, gilt nicht als explosionsgeféahrdeter Bereich.

Gefahrliche explosionsfahige Atmosphéare (g. e. A.)

Eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphére ist eine explosionsfahige Atmosphare, die in
einer solchen Menge (gefahrdrohende Menge) auftritt, dass besondere SchutzmalRnahmen
fur die Aufrechterhaltung des Schutzes von Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten
oder Dritter erforderlich werden.

Gerate, Schutzsysteme Komponenten, Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtun-
gen

Als Gerate gelten Maschinen, Betriebsmittel, stationdre oder ortsbewegliche Vorrichtungen,
Steuerungs- und Ausristungsteile sowie Warn- und Vorbeugesysteme, die einzeln oder
kombiniert zur Erzeugung, Ubertragung, Speicherung, Messung, Regelung und Umwand-
lung von Energien und zur Verarbeitung von Werkstoffen bestimmt sind und die eigene po-
tentielle Zundquellen aufweisen und dadurch eine Explosion verursachen kénnen.

Als Schutzsysteme werden alle Vorrichtungen mit Ausnahme von Komponenten der oben
definierten Gerate bezeichnet, die anlaufende Explosionen umgehend stoppen und/oder
den von einer Explosion betroffenen Bereich begrenzen sollen und als autonome Systeme
in Verkehr gebracht werden.

Als Komponenten werden solche Bauteile bezeichnet, die fiir den sicheren Betrieb von
Geraten und Schutzsystemen erforderlich sind, ohne jedoch selbst eine autonome Funktion
zu erfillen.

Als Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvarrichtungen gelten Einrichtungen fir den Einsatz
auR3erhalb von explosionsgefahrdeten Bereichen, die fir den sicheren Betrieb von Geréaten
und Schutzsystemen erforderlich sind.

Glimmtemperatur

Die Glimmtemperatur ist die Mindestziindtemperatur einer Staubschicht von 5 mm Dicke.

Ksi-Wert
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Staub- und prifverfahrensspezifische Kenngréi3e, die sich aus dem kubischen Gesetz er-
rechnet. Sie entspricht zahlenmafig dem Wert fir den maximalen zeitlichen Druckanstieg
im 1-m3-Behélter bei den in der Richtlinie VDI 2263-1 festgelegten Priufbedingungen. Der
Ks-Wert ist insbesondere von der Korngré3enverteilung und der Oberflachenstruktur des
Staubes abhangig.

Kubisches Gesetz

Volumenabhangigkeit des maximalen zeitlichen Druckanstiegs.
(dp/dt)max - VI = konst. = Kst

Wegen des Zusammenhangs zwischen Volumen V und maximalem zeitlichen Druckan-
stieg (dp/dt)max sind Angaben fur den maximalen zeitlichen Druckanstieg ohne gleichzeitige
Volumenangabe nicht ausreichend.
Maximaler Explosionsdruck (Pmax)
Maximaler Explosionsdruck (pmax) ist der hochste ermittelte Explosionsdruck, der bei Ande-
rung der Brennstoffanteile auftritt
Maximaler zeitlicher Druckanstieg ((dp/dt)max)
Maximaler zeitlicher Druckanstieg ist der unter festgelegten Versuchsbedingungen bei An-
derung der Brennstoffanteile ermittelte héchste zeitliche Druckanstieg in einem geschlosse-
nen Behdlter, der bei der Explosion einer explosionsfahigen Atmosphéare auftritt.
Medianwert
Der Wert fur die mittlere KorngréRe. 50 Gew.-% des Staubes sind grober und 50 Gew.-%
sind feiner als der Medianwert.
Mindestziindenergie (MZE)

Die Mindestziindenergie ist die unter festgelegten Versuchsbedingungen ermittelte, kleinste
in einem Kondensator gespeicherte elektrische Energie, die bei der Entladung ausreicht,
das zundwilligste Gemisch einer explosionsfahigen Atmosphéare zu entziinden.

Mindestzindtemperatur einer Staubschicht

Die Mindestziindtemperatur einer Staubschicht ist die unter festgelegten Versuchsbedin-
gungen ermittelte Temperatur einer heiRen Oberfliche, bei der die Staubschicht entziindet
wird (bei 5 mm Schichtdicke identisch mit der Glimmtemperatur).

Mindestziindtemperatur einer Staubwolke (Zindtemperatur)

Die Mindestzindtemperatur einer Staubwolke ist die unter festgelegten Versuchsbedingun-
gen ermittelte Temperatur einer heil3en Oberflache, bei der sich das ziindwilligste Gemisch
des Staubes mit Luft entziindet.

Normalbetrieb

Normalbetrieb ist der Zustand, in dem die Arbeitsmittel oder Anlagen und deren Einrichtun-
gen innerhalb ihrer Auslegungsparameter benutzt oder betrieben werden.

Anmerkungen:

Die Freisetzung geringer Mengen brennbarer Stoffe infolge von Inspektion und Wartung
gehdren in der Regel zum Normalbetrieb.
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Die Freisetzung auch geringer Mengen brennbarer Stoffe infolge von Stérungen, z. B. durch
das Versagen von Dichtungen, von Flanschen oder in Folge von Unféllen, die z. B. die In-
standsetzung oder Abschaltung der Anlage im Ganzen oder teilweise erfordern, wird in der
Regel nicht als Normalbetrieb angesehen.

Sauerstoffgrenzkonzentration (SGK)

Die Sauerstoffgrenzkonzentration ist die maximale Sauerstoffkonzentration (Stoffmengen-
anteil) in einem Gemisch eines brennbaren Stoffes mit Luft und inertem Gas oder Staub, in
dem eine Explosion nicht auftritt. Sie wird bestimmt unter festgelegten Versuchsbedingun-
gen.

Selbstentziindung einer Staubschuttung

Die Selbstentziindung einer Staubschuttung ist die Entziindung von Stauben, die dadurch
hervorgerufen wird, dass die Warmeproduktionsrate der Oxidations- oder Zersetzungsreak-
tion der Staube groRer ist als die Warmeverlustrate an die Umgebung.
Staub

Feinzerteilter Feststoff beliebiger Form, Struktur und Dichte unterhalb einer Korngréf3e von
ca. 500 pm.

Staubexplosionsklassen
Klassen, in die Staube aufgrund ihrer Ksi-Werte eingeordnet werden.

Staubexplosionsklasse Kstin bar - m/s

St1l 0 < Kst<200
St2 200 < Kst < 300
St3 Kst > 300

Staub/Luft-Gemisch
In Luft aufgewirbelter Staub. Kennzeichnende Grol3e ist die Staubkonzentration.

Uberwachungsbediirftige Anlagen

Uberwachungsbediirftige Anlagen sind Anlagen nach § 2 Nummer 30 Satz 1 des Produkt-
sicherheitsgesetzes, soweit sie in Anhang 2 BetrSichV genannt oder nach § 18 Absatz 1
BetrSichV erlaubnispflichtig sind. Zu den Uberwachungsbedurftigen Anlagen gehéren auch
Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die dem sicheren Betrieb dieser Gberwachungsbe-
durftigen Anlagen dienen. Gemaf Anhang 2 Abschnitt 3 Nr.2 BetrSichV gilt: Anlagen in ex-
plosionsgeféahrdeten Bereichen sind die Gesamtheit der explosionsschutzrelevanten Ar-
beitsmittel einschlie3lich der Verbindungselemente sowie der explosionsschutzrelevanten
Gebaudeteile.
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10.2 Explosionsereignisse (Zundguellenschwerpunkte)

Aus der folgenden Abbildung ist zu erkennen, dass in der Nahrungs- und Futtermittelindust-
rie, also auch in der Zuckerindustrie, mechanische Ziindquellen mit 35 % den gréf3ten Anteil

am Explosionsgeschehen haben und damit besonders beachtet werden missen.

Gesamtiibersicht - ——pyeshanisehe Zandqualien ] 32,7
Holz
[ Mechanische Ziindquellen ] 35,9
Papler | Wechanische Zindquelien | 50
Kohle —fimmnest ] 25.4
Nahrungs- und
Futtermittel Mechanische Ziindquellen | 35
Mechanische B 29,2
Kunststoffe Elekirostatische Entladung — ] 30,8
Metalle | Mechanische Zandquellen | 49,4
- Mechanische . llen | 23,7
Sonstige Elekirostatische Enfladung | 23.7
0 10 20 30 40 50
Anteil in %
Abb. 6: Verteilung der ermittelten Zindquellen (BIA-Report 11/97)
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10.3 Explosionsereignisse (Anlagenschwerpunkte)

Aus der folgenden Abbildung ist zu erkennen, dass in der Nahrungs- und Futtermittelindust-
rie, also auch in der Zuckerindustrie, Férderanlagen/Elevatoren 26,9 % den gré3ten Anteil

am Explosionsgeschehen haben und damit besonders beachtet werden missen.

Gesamtubersicht | Silos7/Bunker ] 19,4
Holz ! Silos/Bunker | 34,7
Papier |_M§ﬁ|§n'|a_gen_ | 25
Kohle ; Silos/Bunker ] 22,2
g U [ FoTeEnEgEE ISR I 259
Kunststoffe 1 Mischanlagen ] 15,4
Metalle i Entstaubungsanlagen/Abscheider | 44,1
Sonstige i_mﬁlagen—| 18,6
0 10 20 20 40 50
Anteil in %
Abb. 7: Betroffene Anlagen nach Staubgruppen (BIA-Report 11/97)
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10.4 Explosionsentkopplung in Aspirationsleitungen

Die folgende Abbildung zeigt die Explosionsentkopplung durch Einsatz einer Loschmittel-
sperre. Diese wird nach vorgeschalteter Detektion (Druck- und/oder Infrarot) ausgelost.

Léschmittelbehilter

Detektor

Druck-/Flammenfront .oschmittelaustritt

Abb. 8: Loschmittelsperre (automatische Flammensperre) (Quelle: IVSS)
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10.5 Druckverlauf beim Einsatz der Explosionsunterdriickung

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den zeitlichen Druckverlauf einer Explosion mit
bzw. ohne Einsatz einer Explosionsunterdriickung.

Pa = Ansprechdruck des Unterdriickungssystems

=

Q

s
2

maximaler Explosionsdruck Pra

o o e e e e e e s e o e S e =

Explosionsdruck
Léschmitteleingabe

Pa = /= = = = -

Zeit t [ms]

Abb. 9: Druckverlauf bei Einsatz einer Explosionsunterdriickung

Erlauterung der Abbildung

1. Die Zundung des explosiblen Gemisches erfolgt bei
p=0bar,t=0ms

2. Die Druckdetektoren melden die anlaufende Explosion bei
p =0,10 bar, t= 35 ms

3. Die Unterdriickung beginnt durch Zugabe des Loschmittels bei
p =0,16 bar, t=40 ms

4. Die Explosion ist unterdrickt bei
Prea = 0,40 bar (reduzierter Explosionsdruck), t = 60 ms

5. Die Flammenreaktion ist unterdrtickt
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10.6 Schnellschlussschieber zur Explosionsentkopplung

Die folgende Abbildung zeigt einen Schnellschlussschieber zur Explosionsentkopplung. Die-
ser wird nach vorgeschalteter Detektion (Druck- und/oder Infrarot) ausgelost.

Druck-/FIamméﬁfront ' : e Explosions- i
o e S CIUTZSCINENCT

Abb. 10: Schnellschlussschieber (Quelle: IVSS)
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10.7 Zellenradschleuse zur Explosionsentkopplung

Die folgende Abbildung zeigt eine Zellenradschleuse zur Explosionsentkopplung. Diese wird
nach vorgeschalteter Detektion (Druck- und/oder Infrarot) ausgelost.

Zuplosior

G

Abb. 11: Prinzip einer Zellenradschleuse (Quelle: IVSS)
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10.8 Entlastungsschlot zur Explosionsentkopplung
Die folgende Abbildung zeigt einen Entlastungsschlot.

Abb. 12: Prinzip eines Entlastungsschlotes in einer Sammelleitung
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10.9 Explosionsdruckfeste und explosionsdrucksto3feste Konstruktion
Die folgende Abbildung zeigt den Unterschied zwischen den beiden Konstruktionsformen.

Abb. 13: Druckfeste und druckstoR3feste Bauform eines Behélters (Quelle: IVSS)
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10.10 Erlaubnisschein fir Arbeiten in explosionsgefahrdeten Bereichen

Erlaubnisschein zur Durchfiihrung von Instandsetzungsarbeiten in Ex-Bereichen

DStaubbe reiche (Zucker-, Pellet-, Kohlenstaub) DGas bereich (Biol. Kldranlage, Flussiggas) D Flissigkeiten

Zone Staube  []22 [t 2o Zone Gase, Nebel, Dampfe 2 O o

Die Beurteilung der Gefihrdungen/ aufgefilhrten SicherheitsmaRnahmen ist gemak den Vorschriften durchzufithren.

Firma [genaue Firmenbez.] | Anzahl Ausfihrende |

wird am [fiir 24 Std.): ]:- Eine Verldngerung ist bel gleichen Bedingungen méglich (s.Verldngerung)

die befristete Erlaubnis erteilt,
an der Arbeitsstelle

folgende Instancsetzungsarbeiten

durchzufiihren
Leit. Ausfilhrender der Fremcdfirma Telefon:
Avufsichtsfihrender PEL: Telefon:

Verlangerung der Erlaubnis bis max. 1 Woche durch tigliche Kontrollen {gleiche Bedingungen wie am Tag 1)

Datum, Unterschr. P&L Tag 2 Datum, Urterschr. P&L Tag 3 Datum, Unterschr. PEL Tag 4 Daturm, Unterschr. P&LTag 5
Durchzufilhrende Mafinah vor Beginn der | rbeiten:
Dsicherheitsunterweismg Entfernung samtlicher gefahrlichen Stoffe wie:
I:IAr lage/-teil auBer Betrieb nehmen I:I 1. Staubablagerungen: Durch absaugen im Umkreis von...... __m
wenn erforderlich auch in benachbarten Raumen
I:Iltor‘rleitungen abtrennen/abschotten I:IZ. Gase: Durch inertisieren, verdrangen, absaugen, be-, und entliften
DBewecIicre Apparate sichern |:|3. Flissigkeiten: Durch spillen, neutralisieran
DFreischaIten mit Erlaubnisschein E-107 D!\hdicrten von Offnungen, Fugen und sonstigen Durchldssen mit nicht
brennbaren Materialien.
DUmkleiduncenfisolierungen entfernen D!\hdecken feverpefahrdeter Gegenstande wie Kabeltrassen, -bahnen,

Faletten- und Papierstapel, Kunststoffteile usw.....

I:IBcreitsthIcn: I: Wasserschlauch/-Eimer EIFcuerIEischcr DPuIvcr I:ISch:lurn I:ICO 2
I:El'ne Brandwache gem. § 22 DGUVY Vorschrift 1 Dw&hrcnd der Arbeit I:Inach der Arbeit
I:Absch:llturg v. Brandmeldelinien im Betriebsbuch o, mit Anhang 001

Freimessung erforderlich: I:]r'nin Dja Die Freimessung wurde aurchgefihrt von:

am: Uhrzeit: [ f) Unterschrift d. bef. Person gem. DGUY

Atemschutz erforderlich: Dr'ein Dja, Art:

Messergebnisse:

DWnncm MaBnahmen:

Durchzufiihrende Mafnahmen wihrend der | gsarbeiten:

Dstiindige Kontrolle DSicherheirs-,f’ Rettungsgurt tragen DGaswarngeré’te benutzen
DScthzkIeidungl mittel tragen/benutzen Dc:plasionf.gcschl’.’tnes Werkzeug, Arbeits- und Betriebsmittel benutzen
Dfnlgendc Werkzeuge/Hilfsmittel benutzen:

EIWn'rtcrc MaBnahmen:

Alarmierung: umpgehend Aufsichtsfilhrenden informieran

Standort des ndchsten... |Fevermelders: Telefons: Feuerwehrnotruf:

Durchzufiihrende MaRnahmen nach Abschluss von Feuerarbeiten:

Die Feuerarbeiten sind n. Abschluss alle min zu kontrollieren. Die letzte Kontrolle erfolgt 5tc. nach Abschluss.
Name der Brandwache Unterschrift der Brandwache

Bestitigung der/ des Ausfilhrenden, dass die Mafinah ingehalten/ durchgefihrt werden

Unterschrift/en:

[Bestati und Kentrolle

Der Ausfihrende bestatigt mit seiner Unterschrift, dass die Instandsetzungsarbeiten
abgeschlossen sind und das der ordnungsgemdRe sicherheitstechnische Zustand wieder

hergestelit wurde Unterschrift des Ausflhrenden
Der ordnungsgemdke sicherheitstechnische Zustand wurde kontrolliert von:
I:IAL-fsichtfﬂT'mndcr I:Iheféihi[-;tc Person Dcxtcrner Experte
Name des Kontrolleurs Datum d. Kontrolle
Mit den Unterschriften wird der ordnungsgemalie
sicherheitstechnische Zustand bestitigt und die Freigabe
fiir den Betrich erteilt. Unterschrift d. Kontrolleurs Unters. d. Aufsichtfilhrenden [P&L)

Daten nur zum Nachweis
Aufbewahrungszeit: 2 Jahre

Abb. 14 (Quelle: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, Kdln)
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10.11 Muster-Gliederung Explosionsschutzdokument

Allgemeine Angaben

e Name des Betriebes

e Benennung von Betriebsbereichen / Arbeitsbereichen
e Geltungsbereich der Dokumentation

e Erstellungsdatum

Verantwortlichkeiten

e Fir den Explosionsschutz verantwortliche Person (z.B. Betriebsleiter, Abteilungslei-
ter, Geschéftsfuhrer...)

¢ Regelungen zu weiteren Verantwortlichen als Verweis (zur Prifung befahigte Per-
sonen, Fuhrungskrafte...)

Kurzbeschreibung der baulichen und 6rtlichen Gegebenheiten

e Lageplane der Gebaude und Anlagen

o Gebaudeplane

o Aufstellungsplane der relevanten Betriebs- und Anlagenteile
¢ Flucht- und Rettungswegplane fiur alle Ebenen

Verfahrensbeschreibung

e Kurzbeschreibung des verfahrenstechnischen Ablaufs

o Kurzbeschreibung der relevanten Téatigkeiten
(z.B. Probenahme, Kontrollen usw.)

o VerfahrensflieRbilder mit Informationen zu sicherheitstechnisch relevanten Kompo-
nenten, Geraten, Schutzsystemen sowie elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
(z. B. R+I-Diagramme)

Beschreibung der eingesetzten Stoffe

e Stoffdaten (z. B. KorngréR3enverteilung, Zusammensetzung, Konzentration, Dichte
usw.)

e Fur Rohprodukte Angaben zum Verarbeitungszustand, zu eventueller Vorreinigung
oder sonstiger Vorbehandlung beim Lieferanten usw.

¢ relevante explosionstechnische Kenngré3en

e Einsatzmengen/Férdermengen
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Zoneneinteilung

e Bereiche in denen gefahrdrohende explosionsfahige Atmosphare auftreten kann
e im Innern von Anlagen
e in der Umgebung von Anlagen

Gefahrdungsbeurteilung

e Beschreibung der relevanten Gefahrdungen

o Gefahrdungen im Normalbetrieb unter Berlicksichtigung von An- und Abfahrvor-
gangen

e Gefahrdungen bei betriebsbedingt zu erwartenden Stérungen
e Gefahrdungen bei der Instandhaltung

e Beschreibung des Explosionsschutzkonzeptes

e Vorbeugende Malnahmen

e Technische Schutzmaflinahmen

Rangfolge der SchutzmalRnahmen

e Malinahmen zur Verhinderung der Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Atmo-
sphére

e Vermeiden von Zindquellen:
Mafinahmen zur Verhinderung der Entziindung geféhrlicher explosionsfahiger At-
mosphére

e Konstruktiver Explosionsschutz:
MalRnahmen zur Beschréankung der Auswirkung einer Explosion

e Beschreibung der Anforderungen an Arbeitsmittel

Organisatorische MalRnahmen

¢ relevante Betriebsanweisungen

e Beschreibung der notwendigen Qualifikationen von Beschéftigten
e Beschreibung der notwendigen Unterweisungen

e Beschreibung des Arbeitsfreigabesystems

¢ Koordination zwischen mehreren Arbeitgebern

Arbeitsanweisungen zum Umgang mit Leiharbeitnehmern, Fremdfirmen, Schiilern,
Praktikanten usw.
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Kennzeichnung der Zonenbereiche

Malinahmen zur Aufrechterhaltung der Zoneneinteilung
Reinigungsplane

Kontrollgéange

Vorbeugende Instandhaltung

Instandhaltungskonzept

Prifkonzept (Art und Umfang der Prifung, Prifperson, Festlegung der Prifinter-
valle)

Anhéange

Verweis auf Ablageorte der Dokumente:

EU-Konformitatserklarungen
Herstellererklarungen
EU-Baumusterpriufbescheinigungen

Nachweise fur Auslegung von Druckentlastungsflachen, Unterdriickungssystemen
usw.

Nachweis fur die Eignung von relevanten elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
(Betriebsmittelliste)

Ursachen-Wirkungs-Diagramm (Abschaltmatrix)
Muster-Erlaubnisschein fur HeiRarbeiten (Schweil3erlaubnisschein)
Muster-Erlaubnisschein fir Arbeiten in engen Rdumen

Relevante Betriebsanweisungen

Relevante Betriebsanleitungen von Arbeitsmitteln

Dokumentation von Unterweisungen

Prifbescheinigungen

Verweisliste fir mitgeltende Dokumente
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10.12 Zusammenfassendes Explosionsschutzdokument

......... besteht aus der nach-

Die Explosionsschutzdokumentation des Werkes / Bereiches
folgend aufgefiihrten Einzeldokumentation.

Einzeldokumentation

Vorlagedoku-
mente

Ablageort

Ex-Bereiche - Zoneneinteilung

Gefahrdungsbeurteilung, einschliel3-
lich Checklisten zur Ziindquellenbe-
trachtung

Kennzeichnung der Zonen

Freigabeprozeduren fur Arbeiten im
Ex-Bereich

Unterweisung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Bertcksichtigung der Ex-Schutzmalf3-
nahmen in den relevanten Betriebs-
anweisungen

Dokumentation der Prifungen im
Ex-Schutzbereich

Stoffdaten (Gefahrstoffkataster)

Zustandigkeiten/Verantwortlichkeiten

Aggregateliste,
Aufstellungsplan

Checklisten im In-
tranet

Formblatt im Intra-
net, Laufwerk

PPT im
Laufwerk,

Intranet,

Checklisten im In-
tranet

Laufwerk

Laufwerk

Vor Ort

Leitstand

Personalabteilung
/ Meisterbereiche /
Sekretariat

SAP

SAP

Intranet

Freigegeben: Ort, Datum Unterschrift der Werk-/Betriebsleitung

Abb. 15: Zusammenfassendes Explosionsschutzdokumemt
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11 Anhang (Zuckerstaub)

11.1 Brenn-und ExplosionskenngréRen von Zuckerstaub

Zuckerstaub gehdrt zu den brennbaren (exotherm oxidierbaren) Staduben und ist bei hinrei-
chender Feinheit im Gemisch mit Luft explosionsfahig.

Das Risiko, dass ein Staub/Luft-Gemisch explodiert, kann mit Hilfe von Brenn- und Explosi-
onskenngrof3en beurteilt werden., Diese sicherheitstechnischen Kenngrolien hdngen u. a.
von der Feinheit (Medianwert) des Staubes ab. Dabei ist zu beachten, dass es im Einzelfall
durchaus zu Abweichungen — sowohl zu héheren als auch zu niedrigeren Werten — kommen
kann. Bisher sind fuir Zucker nicht alle eventuell neben der Korngro3e noch bedeutsamen
Einflussfaktoren bekannt (z. B. im Kristall gebundenes Wasser, Feinstruktur der Teilchen-
oberflache in Abhangigkeit vom Herstellungsverfahren).

In der GESTIS-Staub-Ex-Datenbank (www.dguv.de, webcode d6253) sind die sicherheits-
technischen Kennzahlen von mehreren Zuckerstaubproben hinterlegt. Diese kénnen fir
eine erste orientierende Beurteilung herangezogen werden.

Bei brennbaren Stauben mit einer KorngréRe < 0,5 mm ist grundsatzlich Staubexplosions-
fahigkeit anzunehmen. Bei Korngré3en > 0,5 mm ist nicht mehr mit gefahrlichen Staubex-
plosionen zu rechnen.

Fur Zucker zeigt sich, dass die meisten untersuchten Proben mit einem Median >400 pm
als nicht explosionsfahig eingestuft werden kdnnen (Gestis-Staub-Ex-Datenbank).

Im Rahmen einer Untersuchungsreihe (Literatur: Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 74
(2014) Nr.7/8, S.281ff) wurden an Zucker-Luft-Gemischen Zindversuche durchgefiihrt. Die
Zuckerproben bestanden aus einem Feinstaubanteil (Partikel <20 pum) und einer groben
nicht-explosionsfahigen Fraktion (250-500 um Partikelgré3e) in verschiedenen Zusammen-
setzungen. Die Zuckergemische wurden so hergestellt, dass die Fraktion <20 pm im Zucker-
Luft-Gemisch immer in einer Konzentration von 110 g/m3 vorlag, bei welcher alle zehn vo-
rangegangen Zindversuche an der reinen Feinstaubfraktion erfolgreich waren. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass geringe Feinstaubanteile (> 4 Gew.%) in einem Gemisch mit grobem
nicht explosionsfahigen Staub ein explosionsfahiges Zucker-Luft-Gemisch bilden kdnnen.
Insbesondere bei stark abrasiven Prozessen, z.B. Mahlen, Transport und Trocknung kann
die Bildung einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphéare nicht ausgeschlossen wer-
den.

Zuckerproben mit hohen Feinstaubanteilen (kleine Medianwerte) sind in der Regel immer
explosionsfahig (Staubexplosionsklasse 1) und kdnnen Mindestziindenergien von <5 mJ
aufweisen. Mit zunehmenden Medianwerten (grobere Partikel) der Zuckerstaubproben
nimmt die Zundwilligkeit ab (abnehmende Mindestziindenergie), die untere Explosions-
grenze (UEG) nimmt zu und die Heftigkeit der Explosion ab (abnehmende maximale Explo-
sionsdriicke (pmax) und Ksi-Werte).

Die genannten Trends spiegeln sich in der Auswahl der dargestellten Werte fiir die Mindest-
ziindenergie in Abb. 16 und fir die KenngréRen UEG, maximaler Explosionsdruck sowie
Ks-Werte in Abb.17. wider. Da es neben der Korngro3enverteilung auch weitere Parameter
gibt, welche die Brand- und Explosionseigenschaften beeinflussen, missen in der Praxis
die sicherheitstechnischen Kenngréf3en von Zucker im Einzelfall bestimmt werden.
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Medianwert (um)

Mindestziindenergie (mJ)

(mit Induktivitat im Messsystem)

Mindestzindenergie (mJ)

(ohne Induktivitdt im Messsys-
tem)

17 MZE <5 5<MZE <10
30 MZE < 10 MZE < 10

36 30 < MZE < 100

110 MZE > 1000 MZE > 1000
275 10° < MZE < 10°

300 MZE > 108

Abb. 16: Ausgewahlte Mindestziindenergie-Werte von Zuckerstaub bei unterschied-
licher KorngréRenverteilung
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Medianwert (um) UEG (g/m® Pmax (bar) Kst (bar m/s)
<25 30 9,1 140

25 60 9,1 140

80 60 8,3 135

300 500 4,0 12

380 k. E

790 k. E

1250 k. E

Abb. 17: Ausgewahlte Werte der unteren Explosionsgrenze (UEG), des maximalen
Explosionsdrucks (pmax) und des Ks-Wertes von Zuckerstaub bei unterschiedlicher
KorngrdRRenverteilung

Die Werte stellen immer nur die Ergebnisse einzelner Untersuchungen der Proben dar. Ein
Ruckschluss auf andere Proben ist im Regelfall nur tendenziell mdglich. Weitere Informati-
onen zu den aufgefihrten Zuckerstduben kdnnen der GESTIS-Staub-Ex-Datenbank ent-
nommen werden. (siehe Kap. 13.8).
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Sind fur eine Beurteilung der Explosionsgefahr eines tatsachlich gehandhabten Zuckerstau-
bes keine konkreten Kenndaten bekannt, so sind die Werte der Abb. 18 anzuwenden. Mit
diesen Werten liegt man erfahrungsgemanR auf der “sicheren Seite”, sofern normale Be-
triebsbedingungen (sogenannte atmospharische Bedingungen) vorliegen.

Staubexplosionsklasse

max. Explosionstberdruck pmax

Ks-Wert

Untere Explosionsgrenze UEG

Mindestzindtemperatur der Staubwolke (Zindtemperatur)
Mindestzindtemperatur der 5-mm Staubschicht
(Glimmtemperatur)

Brennbarkeit

Mindestziindenergie

Schmelzpunkt

Sauerstoffgrenzkonzentration

:St1l

: 9 bar

: 140 bar m/s

: 30 g/m8

: 310 °C (BAM - Ofen)
:380°C

:Bz2

: <5 mJ (mit Induktivitat)

: > 5 mJ/<10 mJ (ohne Induktivitat)
: 169 °C

19 Vol. %

Zuckerstaub neigt aufgrund seines niedrigen Schmelzpunktes nicht zur Glimmnestbildung!

Abb. 18: Kritischste Brenn- und Explosionskenngréf3en von Zuckerstaub
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11.2 Ubliche Zoneneinteilungen fur Zuckerstaub

Diese Zoneneinteilungen haben sich bei der sicherheitstechnischen Betrachtung vieler An-
lagen und Betriebsbereiche Uber Jahre hinweg als sinnvoll und angemessen erwiesen.

Andere Zoneneinteilungen sind in Teilen denkbar. Jedoch muss dann eine ausfiihrliche Ge-
fahrdungsbeurteilung vorliegen, aus der detailliert hervorgeht, aufgrund welcher Annahmen
und Rahmenbedingungen die andere Einstufung erfolgte. Diese Angaben sind in das Ex-

plosionsschutzdokument aufzunehmen.

Zoneneinteilung fur die durch Zuckerstaub
explosionsgefahrdeten Anlagen und Betriebsbereiche der

Zuckerindustrie Zone
Anlagen
mit explosionsfahigen Kristallzucker &
Grol3silo
Nahbereich um den Fllstrahl 21
Ubriger Raum 22

Siebmaschine (Innenraum) 21
Filter (nur Rohgasseite des Innenraumes)

a.) allgemein, regelméaRige Abreinigung 20

b.) angesaugte Konz. < UEG, gelegentliche Abreinigung 21
Inneres von Entstaubungsleitungen (Reingasseite mit / ohne Konzentrationsiiberw.) -/ 22
Inneres von Entstaubungsleitungen (Rohgasseite) 22
Elevator (Innenraum) 21
Trockentrommel (Innenraum) 22
Wirbelschichttrockner (Innenraum) 22
Sortenbunker (Innenraum), Annahmesilo, Empfangsbehalter 21
Pneumatische Forderleitung

a.) Dichtstromfoérderung 22

b.) Flugfoérderung 22

c.) Pfropfenfoérderung -
Beladung von Silofahrzeugen (Tankinnenraum und Risselinneres)

a.) mit Absaugung 22

b.) ohne Absaugung 21
Befullung von Big-Bags (Innenraum)

a.) mit Absaugung 22

b.) ohne Absaugung 21
Befiillung von Containern (mit Inliner) mittels Schleuderband, mit Absaugung 21

61 Von einer Explosionsfahigkeit des Zuckers kann ausgegangen werden, wenn der Medianwert <
380 um betrégt oder der Feinstaubanteil in der Probe > 4% betragt. Die Anreicherung von Feinstau-
ban-teilen in Anlagenteilen kann zu einer deutlich herabgesetzten UEG des lokalen Zuckergemisches

und somit zu einer niedrigeren (schéarfere) Zone fiihren.
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mit Puderzucker (Medianwert ~ 30um)

Puderkonditionierer (mit Einspeisung von Luft) 20
Pudermuhle (nhur Innenraum der Mihle, Mahlraum) 20
Puderbunker (nur Innenraum) 20
Puderschnecke / Staubschnecke mit
a.) Umfangsgeschwindigkeit langsam (v < 1 m/s) 22
b.) Umfangsgeschwindigkeit schnell (v > 1 m/s) 21
Pneumatische Forderung (Rohrleitungen, Sende- und Empfangsbehélter) durch
a.) Dichtstromfoérderung 21
b.) Flugférderung 20
c.) Pfropfenfoérderung 21

Betriebsbereiche

mit staubdichten Anlagen ohne Staubablagerungen -

mit nicht staubdichten Anlagen u. Staubablagerungen 22

Sonderfall: Ablagerungen in gefahrdrohender Menge werden durch regelméaRige Reini- -
gungen sicher verhindert!
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12 Anhang (Schnitzel- und Pelletstaub)

12.1 Brenn-und Explosionskenngréf3en von Schnitzel- und Pelletstaub

Zuckerrubenpellets

Zuckerriibenschnit-

Zuckerriibenschnitzel

(Loseverladung) zel (236) (7285)

(5562)
KorngrofRze <500 91 79
um [Gew.-%]
Korngrof3e <250 87 100 100 50 100
um [Gew.-%]
Korngrofie <125 78 28
um [Gew.-%]
Korngrofie <71 89
um [Gew.-%]
KorngrofRRe <63 56 100 100 14 100
um [Gew.-%]
Korngroéfie <32 34 60 58 7 78
um [Gew.-%]
KorngrofRRe <20 29 35 46
um [Gew.-%]
Median-Wert 50 <50 27 27 <27 <27 250 <250 22
[bm]
Feuchte [Gew.-%] 12 3,7 3,7 3,6 0,9 0,9
untere Ex-Grenze 125 125 100 125
[9/m3]
max. Ex-Uber- 4,5 8,4 9,4 7,5
druck [bar]
KSt-Wert [bar 16 87 165 75
m/s]
Ex-Fahigkeit Stl Stl Stl Stl Stl
Mindestziindener- | >10° >1000 >1000
gie [mJ]
Zindtemperatur 400 460 400
BAM [°C]
Glimmtemperatur 270 290
[°C]
Brennbarkeit BZ 4 4 4

Anmerkungen:

Bei diesen Angaben handelt es sich um Beispielwerte aus der IFA GESTIS-STAUB-EX-
Datenbank, die im konkreten Einzelfall durch Messungen bestatigt werden missen. Die Be-
griffsbestimmungen sind dem Anhang 10.1 zu enthehmen. Die in dieser Tabelle angegebe-
nen KenngréRen beziehen sich jeweils ausschlie3lich auf die in der selben Spalte angege-
benen KorngrofRenverteilungen der jeweiligen Probe.
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12.2 Ubliche Zoneneinteilungen fur Schnitzel- und Pelletstaub

Diese Zoneneinteilungen haben sich bei der sicherheitstechnischen Betrachtung vieler An-
lagen und Betriebsbereiche tiber Jahre hinweg als sinnvoll und angemessen erwiesen. Die

genauen Umgebungsbedingungen sind im Einzelfall zu beachten.

Andere Zoneneinteilungen sind in Teilen denkbar. Jedoch muss dann eine ausfiihrliche Ge-
fahrdungsbeurteilung vorliegen, aus der detailliert hervorgeht, aufgrund welcher Annahmen
und Rahmenbedingungen die andere Einstufung erfolgte. Diese Angaben sind in das Ex-

plosionsschutzdokument aufzunehmen.

Zoneneinteilung, far die durch Schnitzel- und Pelletstaub
explosionsgefahrdeten Anlagen und Betriebsbereiche der

Zuckerindustrie Zone
Anlagen
Wirbelschicht/Verdampfungstrockner (im Innenraum) -
Schnitzeltrockentrommel (im Austragbereich des Innenraums) 22
Zyklon (im Innenraum) nach Schnitzeltrockentrommel 22
Becherwerk (Elevator) fiir Trockenschnitzel (im Innenraum) 21
Verteilerschnecke fiir Trockenschnitzel (im Innenraum, vor Schnitzelbunker) 22
Trockenschnitzelbunker (im Innenraum, vor Speiseschnecke) 22
Speiseschnecke (im Innenraum, vor Presse, ohne Melassebeigabe vor der Presse) 22
Speiseschnecke (im Innenraum, vor Presse, mit Melassebeigabe vor der Presse) -
Pelletpressen (nur Pressraum) -
Rutschsieb/-réhre (nach der Pelletpresse, vor Pelletkiihler) 22
Transportband (im Abwurfbereich), z. B. Wellkantengurtférderer 22
Pelletkthler (nur Innenraum) 22
Geblase (nach Pelletkihler, vor Zyklon) 22
Zyklon (im Innenraum; zur Entstaubung des Pelletkiihlers) 22
Becherwerk (Elevator) fur Pellets (im Inneren der Schachte) 21
Schneckenférderer oder Wellkantengurtforderer fir Pellets (zum Weitertransport) 22
Lagerhalle (lose Lagerung, mit Abwurf der Pellets von der Hallendecke) 22
Silo-/Bunkerinnenraum (bei Abwurf der Pellets von der Silo-/Bunkerdecke) 22
Pelletverladung (siehe Abschnitt tiber die Betriebsbereiche) 22/ -
Filter der Wegeentstaubung (nur Rohgasseite des Innenraumes)

a.) allgemein: regelméaRige Abreinigung 20

b.) Sonderfall: angesaugte Konz. < UEG und gelegentliche Abreinigung 21
Inneres von Entstaubungsleitungen (angesaugte Konz. < UEG) 22
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Zoneneinteilung, far die durch Schnitzel- und Pelletstaub
explosionsgefahrdeten Anlagen und Betriebsbereiche der

Zuckerindustrie Zone
Pelletstaubschnecke (Innenraum)
a.) Umfangsgeschwindigkeit langsam (v < 1 m/s) 22
b.) Umfangsgeschwindigkeit schnell (v > 1 m/s) 21
Betriebsbereiche
mit staubdichten Anlagen ohne Staubablagerungen -
mit nicht staubdichten Anlagen und Staubablagerungen 22
Sonderfall: Ablagerungen in gefahrdrohender Menge werden durch regelméaRige Reini- -
gungen sicher verhindert!
Ausgabe 03/2021 -75-




Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und Verarbeitung von Zucker

13 Literaturverzeichnis

13.1 Vorschriften, Regeln und Informationen der Unfallversicherungstrager

DGUV Vorschrift 1
Grundséatze der Pravention

DGUV Regel 100-001
Grundsétze der Pravention

DGUV Regel 113-001

Sammlung technischer Regeln fiir das Vermeiden der Gefahren durch explosi-
onsfahige Atmosphare mit Beispielsammlung zur Einteilung explosionsgeféahrde-
ter Bereiche in Zonen; Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)

DGUV Regel 109-001
Schleifen, Birsten und Polieren von Aluminium
Vermeiden von Staubbranden und Staubexplosionen Vermeidung der

DGUV Regel 109-002
Arbeitsplatzluftung — Lufttechnische MalBnahmen

DGUV Information 213-106
Explosionsschutzdokument

DGUV Information 213-053
Merkblatt TOO2 Schlauchleitungen Sicherer Einsatz

BIA-Report 12/97

Brenn- und Explosionskenngré3en von Stauben
Berufsgenossenschaftliches Institut fur Arbeitssicherheit
Dezember 1997

Fur neuere Angaben siehe GESTIS-Staub-Ex-Datenbank des IFA.

13.2 Europaische Richtlinien®?

RL 2014/34/EU

Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fir Gerate und
Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung in explosionsgefahrde-
ten Bereichen

RL 1999/92/EG

Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19.12.1999 zur Ver-
besserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die
durch explosionsfahige Atmosphéaren gefahrdet werden kénnen.

62 (Bezugsquellen siehe Kap.14)
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13.3 Gesetze®?

Gesetz Uiber die Durchfuhrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbes-
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der
Arbeit

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Gesetz Uber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Gesetz zum Schutz vor geféahrlichen Stoffen
Chemikaliengesetz (ChemG)

13.4 Verordnungen®*

Verordnung Uber das Inverkehrbringen von Geraten und Schutzsystemen fir ex-
plosionsgefahrdete Bereiche

(Explosionsschutzprodukteverordnung — 11. ProdSV)

Dezember 1996 und bis zur Veroffentlichung des Leitfadens erfolgte Anderungen

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln.

(Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV)

Februar 2015 und bis zur Veréffentlichung des Leitfadens erfolgte Anderungen

Verordnung Uber Arbeitsstatten
(Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV)
August 2004 und bis zur Veréffentlichung des Leitfadens erfolgte Anderungen

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

(Gefahrstoffverordnung — GefStoffV)
November 2010 und bis zur Veroffentlichung des Leitfadens erfolgte Anderungen

13.5 Technische Regeln®

Begriffsglossar zu den Regelwerken der Betriebssicherheitsverordnung und der
Gefahrstoffverordnung

TRBS 1111 — Technische Regeln fiir Betriebssicherheit
Gefahrdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung

63 (Bezugsquellen siehe Kap.14)
64 (Bezugsquellen siehe Kap.14)
65 (Bezugsquellen siehe Kap.14)
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TRBS 1112 Teill — Technische Regeln fir Betriebssicherheit
Explosionsgefahrdungen bei und durch Instandhaltungsmanahmen —
Beurteilung und SchutzmafZnahmen

TRBS 1201 — Technische Regeln fir Betriebssicherheit
Prufung von Arbeitsmitteln und Uberwachungsbedurftigen Anlagen

TRBS 1201 Teil 1 — Technische Regeln fur Betriebssicherheit
Priifung von Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen und Uberpriifung von
Arbeitsplatzen in explosionsgefahrdeten Bereichen

TRBS 1201 Teil 3 — Technische Regeln fir Betriebssicherheit
Instandsetzung an Geraten, Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- und
Regelvorrichtungen im Sinne der RL/2014/34/EU

TRBS 1203 — Technische Regeln fir Betriebssicherheit
Befahigte Personen

TRGS 720 - Technische Regeln fir Gefahrstoffe
Gefahrliche explosionsfahige Gemische —
Allgemeines

(ehemals TRBS 2152)

TRGS 721 - Technische Regeln fir Gefahrstoffe
Gefahrliche explosionsfahige Gemische —
Beurteilung der Explosionsgefahrdung

(ehemals TRBS 2152 Teil 1)

TRGS 722 - Technische Regeln fiur Gefahrstoffe
Vermeidung oder Einschrénkung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische
(ehemals TRBS 2152 Teil 2)

TRGS 723 — Technische Regeln fur Gefahrstoffe

Gefahrliche explosionsfahige Gemische - Vermeidung der Entziindung gefahrli-
cher explosionsfahiger Gemische

(ehemals TRBS 2152 Teil 3)

TRGS 724 — Technische Regeln fur Gefahrstoffe

Gefahrliche explosionsfahige Gemische - Malinahmen des konstruktiven Explosi-
onsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches
Maf beschranken

(ehemals TRBS 2152 Teil 4)

TRGS 725 - Technische Regeln fir Gefahrstoffe

Gefahrliche, explosionsfahige Atmosphére - Mess-, Steuer- und Regeleinrichtun-
gen im Rahmen von Explosionsschutzmal3nahmen

TRGS 727 - Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

Vermeidung von Zindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen

(ehemals TRBS 2153)

ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ASR A2.2 MalRnahmen gegen Brande
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13.6 Normen?®

DIN EN 1127-1
Explosionsfahige Atmosphéaren
Explosionsschutz

Teil 1: Grundlagen und Methodik

DIN EN 60079-14 / DIN VDE 0165 Teil 1
Explosionsgefahrdete Bereiche

Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen

13.7 Sonstige Schriften®’

VDI 2263

Staubbrénde und Staubexplosionen
Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen
Mai 2018

VDI 2263 Blatt 1
Staubbrande und Staubexplosionen
Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen

Untersuchungsmethoden zur Ermittlung von sicherheitstechnischen Kenngré3en

von Stauben
Mai 1990

VDI 2263 Blatt 2

Staubbrande und Staubexplosionen
Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen
Inertisierung

Mai 1992

VDI 2263 Blatt 3

Staubbrénde und Staubexplosionen

Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen
ExplosionsdruckstoR3feste Behdlter und Apparate
Berechnung — Bau — Prifung

Mai 1990

VDI 2263 Blatt 4

Staubbrande und Staubexplosionen
Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen
Unterdriickung von Staubexplosionen

April 1992

VDI 2263 Blatt 5

Staubbrénde und Staubexplosionen
Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen
Explosionsschutz bei Wirbelschichtanlagen
Marz 2014

66 (Bezugsquellen siehe Kap.14)
67 (Bezugsquellen siehe Kap.14)
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VDI 2263 Blatt 5.1

Staubbrande und Staubexplosionen

Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen

Explosionsschutz bei Wirbelschichtanlagen; Hinweise und Ausfihrungsbeispiele
fur Hersteller und Betreiber

Februar 2014

VDI 2263 Blatt 6

Staubbrénde und Staubexplosionen

Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBnahmen

Brand- und Explosionsschutz an Entstaubungsanlagen
September 2017

VDI 2263 Blatt 6.1

Staubbrande und Staubexplosionen

Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen

Unterdriickung Brand- und Explosionsschutz an Entstaubungsanlagen; Beispiele
Oktober 2017

VDI 2263 Blatt 8

Staubbrande und Staubexplosionen
Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen
Brand- und Explosionsschutz an Elevatoren
Dezember 2008

VDI 2263 Blatt 8.1

Staubbrénde und Staubexplosionen

Gefahren — Beurteilung — SchutzmalBhahmen

Brand- und Explosionsschutz an Elevatoren — Beispiele
Marz 2011

VDI 3673 Blatt 1
Druckentlastung von Staubexplosionen
November 2002

VDE Normenreihen (Auszug)

VDE 0100
Errichten von Niederspannungsanlagen

VDE 0105
Betrieb von elektrischen Anlagen

VDE 0165 und VDE 0170
Explosionsgeféahrdete Bereiche

EmpfBS 1114 - Empfehlungen zur Betriebssicherheit
Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

IVSS-Broschire
Beispielsammlung zur Broschiire ,Staubexplosionsschutz an Maschinen
und Apparaten” Teil 2

13.8 Datenbanken und andere Informationsquellen im Internet
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GESTIS-Stoffdatenbank
www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp

GESTIS-Staub-Ex-Datenbank
Datenbank Brenn- und Explosionskenngréf3en von Stauben
www.dguv.de/ifa/de/gestis/expl/index.jsp

Explosionsschutzportal der BG RCI
www.bgrci.de/exinfode/start/

Gefahrstoffinformationssystem der BG RCI
www.gischem.de

Bundesumweltamt — REACH-Info
www.reach-info.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
www.ptb.de

Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA)
Technische Regeln fur Betriebssicherheit
www.baua.de/

VdS Schadenverhitung GmbH

(ehemals: Verband der deutschen Sachversicherer)
»Schadensverhiitungsrichtlinien”

www.vds.de

13.9 Weitere fur die Erarbeitung des Kataloges verwendete Quellen

Dyrba, B

Kompendium Explosionsschutz

Band 1 Fragen und Antworten

Band 2 Rechtsvorschriften

Grundwerk (03/2015) mit Erganzungslieferungen
Carl Heymanns Verlag KG

Wirkner-Bott, I., Schumann, St., Stock, M.

Flammen- und Druckwirkung bei Explosionsdruckentlastung
VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”
Nurnberg 1992

Siwek, R.

Explosionsdruckentlastung - Novellierung der Richtlinie VDI 3673
VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”
Nurnberg 1992

Bartknecht, W., Vogl, A.

Flammenlose Druckentlastung von Staubexplosionen
Staub - Reinhaltung der Luft

54 (1994), S. 119 - 123

Ritter, K.

Vermeidung wirksamer Zindquellen

VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”
Wirzburg, 25./26.05.1994
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Siwek, R.

Explosionsfeste Bauweise

VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”
Wirzburg, 25./26.05.1994

Siwek, R.

Explosionsdruckentlastung

VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”
Wirzburg, 25./26.05.1994

Scholl, E.-W.

Explosionsfeste Bauweise fiur den reduzierten Explosionsdruck in Verbindung mit
Explosionsunterdriickung

VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”

Wirzburg, 25./26.05.1994

Wiemann, W.

Explosionstechnische Entkopplung

VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”
Wirzburg, 25./26.05.1994

Radandt, S.

Explosionsdruckentlastung von Silos

VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”
Wirzburg, 25./26.05.1994

Glor, M.; Littgens, G.

Elektrostatische Ziindgefahren beim Einsatz aufladbarer Packmittel fur Feststoffe
VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”

VDI-Berichte 701

Wittler, M

Kriterien zur Weiterverwendung alterer elektrischer Arbeitsmittel gemaR Betriebs-
sicherheitsverordnung

VDI-Fachtagung ,Sichere Handhabung brennbarer Staube*

Nurnberg, 01 — 03.03.2005

Siwek, R.; Beck, H.

Explosionsschutz bei Wirbelschichtanlagen und Filteranlagen
VDI-Richtlinien 2263

VDI-Fachtagung “Sichere Handhabung brennbarer Staube”
Nurnberg, 01 — 03.03.2005

Wittler, M

Reichen Gehauseschutzarten wie IP 65 und 54 fir den Einsatz in
staubexplosionsgeféhrdeten Bereichen?

VDI-Fachtagung ,Sichere Handhabung brennbarer Staube*
Nurnberg, 11 — 13.03.2008

Hesener, U.; Hubner, J.

Prufungen nach Betriebssicherheitsverordnung
VDI-Fachtagung ,Sichere Handhabung brennbarer Staube*“
Nurnberg, 11 — 13.03.2008

Ausgabe 03/2021 -82-



Leitfaden zur Vermeidung von Staubexplosionen bei der Gewinnung und Verarbeitung von Zucker

14 Bezugsquellen

1.

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Stral3e 449
50939 KdlIn

Tel.: (02 21) 9 43 73-7000)
FAX: (02 21) 9 43 73-7201
eMail: info@wolterskluwer.de
www.heymanns.de

Beuth-Verlag GmbH,
Burggrafenstralie 6,

10787 Berlin

Tel.: (0 30) 26 01-0

FAX: (0 30) 26 01-12 60

eMail: kundenservice@beuth.de
www.beuth.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.

Genthiner StralRe 30 G
10785 Berlin

Tel.: (0 30) 25 00 85-0
FAX: (0 30) 25 00 851-305
eMail: esv@esvmedien.de
www.esv.info

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstrafie 33

10625 Berlin

Tel.: (030) 34 80 01-0

FAX: (030) 34 80 01 -9088
eMail: vertrieb@vde-verlag.de
www.vde-verlag.de

Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA)

Friedrich-Henkel-Weg 1-25
D-44149 Dortmund

Tel.: (0231)9071-0

FAX: (0231) 90 71 - 2454

eMail: poststelle@baua.bund.de
www.baua.de

VDI Verlag GmbH

VDI-Platz 1

40239 Dusseldorf

Tel.: (0211) 6188 -0

Fax: (0211) 6188 — 112

eMail: info@vdi-nachrichten.com
www.vdi-verlag.de

VdS Schadenverhitung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Koélin

Tel.: (0221) 7766-0

Fax: (0221) 7766-341

eMail: info@vds.de
www.vds.de

Ausgabe 03/2021

-83 -



	1 Vorbemerkung
	2 Grundsätzliche Betrachtungen
	3 Voraussetzungen für eine Staubexplosion
	4 Definitionen, Zoneneinteilung und Beispiele
	4.1 Definitionen
	4.2 Beispiele für Zoneneinteilung

	5 Auswahl von Geräten und Schutzsystemen
	6 Gefährdungsbeurteilung
	7 Schutzmaßnahmen gegen Staubexplosionen
	7.1 Vermeiden von explosionsfähigen Atmosphären
	7.2 Vermeiden wirksamer Zündquellen
	7.2.1 Heiße Oberflächen
	7.2.2 Flammen und heiße Gase, einschl. heißer Partikel
	7.2.3 Mechanisch erzeugte Funken
	7.2.4 Elektrische Anlagen
	7.2.5 Statische Elektrizität
	7.2.6 Beispiele für Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen
	7.2.6.1 Pneumatische Förderanlagen
	7.2.6.1.1 Flugförderung
	7.2.6.1.2 Dichtstromförderung
	7.2.6.1.3 Pfropfenförderung

	7.2.6.2 Mechanische Förderung
	7.2.6.2.1 Elevatoren
	7.2.6.2.2 Schneckenförderer
	7.2.6.2.2.1 Schneckenförderer für Kristallzucker
	7.2.6.2.2.2 Schneckenförderer für Puderzucker

	7.2.6.2.3 Bandförderer
	7.2.6.2.4 Flexible Schüttgutbehälter (FIBC, Big Bags)



	7.3 Konstruktiver Explosionsschutz
	7.3.1 Explosionsfeste Bauweise
	7.3.2 Explosionsdruckentlastung
	7.3.3 Explosionsunterdrückung
	7.3.4 Explosionstechnische Entkopplung
	7.3.5 Beispiele für Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes
	7.3.5.1 Aspirationsleitungen
	7.3.5.2 Filter
	7.3.5.3 Stationäre Staubsaugeranlage
	7.3.5.4 Pudermühle



	8 Bauliche Maßnahmen
	9 Organisatorische Maßnahmen
	9.1 Kennzeichnung
	9.2 Reinigung und Wartung
	9.3 Prüfung und Instandsetzung
	9.3.1 Arbeitsmittel
	9.3.2 Überwachungsbedürftige Anlagen
	9.3.2.1 Prüfung vor Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen42F
	9.3.2.2 Prüfung nach Instandsetzung44F
	9.3.2.3 Wiederkehrende Prüfungen46F
	9.3.2.4 Prüfaufzeichnungen und –bescheinigungen49F


	9.4 Betriebsanweisung, Unterweisung
	9.5 Arbeitsfreigabe
	9.6 Explosionsschutzdokument

	10 Anhang (allgemein)
	10.1 Begriffsbestimmungen, Kenngrößen (für brennbaren Staub)
	10.2 Explosionsereignisse (Zündquellenschwerpunkte)
	10.3 Explosionsereignisse (Anlagenschwerpunkte)
	10.4 Explosionsentkopplung in Aspirationsleitungen
	10.5 Druckverlauf beim Einsatz der Explosionsunterdrückung
	10.6 Schnellschlussschieber zur Explosionsentkopplung
	10.7 Zellenradschleuse zur Explosionsentkopplung
	10.8 Entlastungsschlot zur Explosionsentkopplung
	10.9 Explosionsdruckfeste und explosionsdruckstoßfeste Konstruktion
	10.10 Erlaubnisschein für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen
	10.11 Muster-Gliederung Explosionsschutzdokument
	10.12 Zusammenfassendes Explosionsschutzdokument

	11 Anhang (Zuckerstaub)
	11.1 Brenn- und Explosionskenngrößen von Zuckerstaub
	11.2 Übliche Zoneneinteilungen für Zuckerstaub

	12 Anhang (Schnitzel- und Pelletstaub)
	12.1 Brenn- und Explosionskenngrößen von Schnitzel- und Pelletstaub
	12.2 Übliche Zoneneinteilungen für Schnitzel- und Pelletstaub

	13 Literaturverzeichnis
	13.1 Vorschriften, Regeln und Informationen der Unfallversicherungsträger
	13.2 Europäische Richtlinien61F
	13.3 Gesetze62F
	13.4 Verordnungen63F
	13.5 Technische Regeln64F
	13.6 Normen65F
	13.7 Sonstige Schriften66F
	13.8 Datenbanken und andere Informationsquellen im Internet
	13.9 Weitere für die Erarbeitung des Kataloges verwendete Quellen

	14 Bezugsquellen

